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				Vorwort 

				Je mehr das Internet an Bedeutung für unseren Alltag gewinnt, desto mehr sind auch digitale Medieninhalte auf dem Vormarsch. Wurden vor etwa 30 Jahren noch Kassetten in Tapedecks abgespielt und die Lieblingslieder manuell aus dem Radio aufgenommen, wird diese lästige Aufgabe heutzutage von spezieller Software erledigt, die automatisiert Mengen von Songs aus Internetradios aufnimmt, betitelt, zurechtschneidet und in saubere Ordnerstrukturen ableget. Natürlich finden einzelne Songs, ganze Alben oder gar komplette Discografien auch auf andere Weise ihren Weg auf die heimische Festplatte.

				Das Zauberwort heißt in vielen Fällen: Filesharing. Mittels spezieller Software lassen sich digitale Güter aus dem Internet, genauer noch: von Computern anderer Filesharing-Nutzer, simpel und schnell auf den eigenen Rechner kopieren. Filme, Songs, Software, aber auch Bücher und Apps gelangen auf diese Art und Weise millionenfach jeden Tag in den Besitz von Personen, die keinen Cent für diese Inhalte bezahlen. Allerdings zeigt z.B. das Ergebnis einer Umfrage des Instituts American Assembly der Columbia University, USA, überraschenderweise, dass Tauschbörsenteilnehmer zwar eine größere Sammlung an digitalen Musiktiteln als der Durchschnitt besitzen, aber auch mehr Geld für Musikstücke ausgeben, als Nicht-P2P-Nutzer.

				Es existieren neben dem Filesharing natürlich noch andere Methoden, um unentgeltlich an fremde Werke zu gelangen – viele Wege führen zur CD-ROM. Aber Filesharing ist leicht zu bedienen und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. In erster Linie sind wohl Kinder und Jugendliche unter den regelmäßigen Nutzern solcher Angebote, allerdings nicht ausschließlich. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass so ziemlich alle Altersstufen, Bildungsgrade und Berufe vertreten sind. Es ist kaum Unrechtsbewusstsein vorhanden, da ja vordergründig niemand wirklich zu Schaden kommt. Eine Kopie verletzt bzw. vernichtet ja nicht das Original, und außerdem hätte man den Song, das Video oder die Software ja sonst gar nicht gekauft – das sind nur zwei der „beliebtesten“ Ausreden von Filesharing-Nutzern. Aufgrund der andauernden Medienpräsenz des Themas muss heutzutage eigentlich jedem bewusst sein, dass er gegen geltendes Recht verstößt… und dennoch ist keine merkliche Reduzierung der Download-Zahlen zu vermelden.

				Und das, obwohl dieser „Volkssport“ mittlerweile insbesondere von der Film- und Musikindustrie mehr als argwöhnisch beobachtet wird. Sozusagen als Gegenbewegung hat sich eine regelrechte „Abmahnindustrie“ gebildet, in deren Zentrum sich neben den eigentlichen Rechteinhabern Ermittlungsfirmen und auch Rechtsanwälte etabliert haben, die auf bisweilen recht fragwürdige Art und Weise Geld damit verdienen, Filesharing-Nutzer zu entlarven. Ist dies gelungen, folgt in aller Regel eine Abmahnung mit entsprechender Honorarforderung des abmahnenden Anwalts und in manchen Fällen sogar ein strafrechtliches Nachspiel. Aufgrund der Tatsache, dass es auf diesem Gebiet unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Auslegung der gesetzlichen Voraussetzungen gibt, wird einem „Abmahnunwesen“ Tür und Tor geöffnet. Zwar gab es die eine oder andere Reaktion von Seiten der Politik, indem etwa im Herbst 2008 die so genannte „100-Euro-Abmahnung“ eingeführt wurde, allerdings sind diese Änderungen weitgehend verpufft und zeigen im Alltag kaum Wirkung. Es gibt eine Unmenge an gerichtlichen Entscheidungen, die es Betroffenen schwer machen, den Durchblick zu behalten. Nur wenige Themen sind so dynamisch und zugleich praxisrelevant, wie Urheberrechtsverletzungen im Internet.

				Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Idee zu diesem Buch entstanden. Es soll – getreu dem Motto der Reihe – schnell und kompakt über die rechtliche Situation beim Filesharing aufklären und gleichermaßen als „Erste-Hilfe-Katalog“ dienen. Demzufolge finden sich hier nicht nur das nötige juristische Grundlagenwissen, sondern auch zahlreiche Praxistipps für den Umgang mit Abmahnungen oder auch Strafverfahren. Es wurde bewusst weitgehend auf das Zitieren von Paragrafen bzw. Urteilen verzichtet, um die ohnehin schon schwierige Materie nicht noch komplizierter zu gestalten. Allerdings kann die Kenntnis eines bestimmten Urteils unter Umständen auch von Vorteil sein. Die im Ratgeber in Bezug genommenen Entscheidungen können per Onlinesuche oder auf bestimmten juristischen Internetseiten, wie etwa dem Portal Rechtssicher.info des Autors, recherchiert werden. Hier finden sich neben den Entscheidungen auch zahlreiche Gesetzestexte.

				Zwar kommt ein juristischer Ratgeber nicht gänzlich ohne den einen oder anderen Fachbegriff aus, aber auch auf „Fachchinesisch“ wurde so weit wie möglich verzichtet. Erfahrungsgemäß ist es jedoch recht praktisch, wenn man den einen oder anderen Ausdruck im Zusammenhang mit Filesharing schon einmal gehört hat und damit etwas anfangen kann.

				Eines muss jedoch klargestellt werden: Kein noch so guter Ratgeber kann die juristische Beratung im individuellen Einzelfall ersetzen. Daher kann dieses Werk lediglich dazu dienen, die Grundlagen zu vermitteln. Es soll in erster Linie ein Problembewusstsein schaffen und insbesondere Minderjährigen, aber auch deren Erziehungsberechtigten, als Leitfaden dienen.

				

				Rechtsanwalt Michael Rohrlich

				www.ra-rohrlich.de

				

				Würselen, im Oktober 2012

			

			

		

	
		
			
				1 Einführung 

				Mit dem Filesharing verhält es sich wahrscheinlich so, wie mit dem Hören von Schlagermusik – viele Menschen tun es, aber keiner will es so recht zugeben. Zwar zeigen aktuelle Statistiken, wie etwa die des Vereins zur Hilfe und Unterstützung gegen den Abmahnwahn e.V., dass die Zahlen der urheberrechtlich motivierten Abmahnungen in letzter Zeit rückläufig sind. Das dürfte jedoch nicht an der entsprechend gesunkenen Zahl von illegalen Downloads, sondern eher daran liegen, dass die Nutzer glauben, inzwischen neue, vermeintlich sichere Wege gefunden zu haben, die eigenen Festplatten zu befüllen. Das zeigt nicht zuletzt der Aufwärtstrend bei den gerichtlichen Verfahren auf diesem Sektor.

				Aber was ist Filesharing überhaupt? Eine erste Antwort auf diese Frage liefert – wie so oft – Wikipedia:

				„Filesharing (englisch für Dateien teilen, sinngemäß Dateifreigabe oder gemeinsamer Dateizugriff) ist das direkte Weitergeben von Dateien zwischen Benutzern des Internets (meist) unter Verwendung eines Filesharing-Netzwerks. Dabei befinden sich die Dateien normalerweise auf den Computern der einzelnen Teilnehmer oder dedizierten Servern, von wo sie an interessierte Nutzer verteilt werden. Im Regelfall werden Dateien von den einzelnen Nutzern sowohl heruntergeladen – der sog. download (engl.) – als auch gleichzeitig an andere Netzwerkteilnehmer hochgeladen – der sog. upload (engl.). Für den Zugriff auf Filesharing-Netzwerke sind spezielle Computerprogramme, Browser oder Browser-Add-ons erforderlich.“

				(Quelle: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Filesharing, 05.10.2012)

				Dieser ursprünglich aus dem Englischen stammende Begriff bedeutet also so viel wie „Dateien teilen“. Im Kern geht es darum, den eigenen Rechner zu einem Teil eines großen Tauschnetzwerks zu machen, das mittels spezieller Software seinen Teilnehmern den Zugriff auf die freigegebenen Inhalte der jeweils anderen Teilnehmer erlaubt. Software mit so klangvollen Namen wie eDonkey/eMule, AppelJuice, Kazaa, Bearshare, StealthNet, LimeWire, BitTorrent usw., erlaubt das schnelle und einfach Auffinden aller erdenklichen Medieninhalte.

				Die Technik, die hierbei zum Einsatz kommt, nennt sich „Peer-to-Peer“ (kurz auch als „P2P“ bezeichnet). Sinngemäß übersetzt heißt dies „Dateiübertragung von Rechner zu Rechner“. Im Gegensatz etwa zu einem gebräuchlichen Computer-Netzwerk in einem Unternehmen, erfolgt bei einem Peer-to-Peer-Netzwerk die Kommunikation nicht zentral über einen Server, sondern zwischen den einzelnen Teilnehmern des Netzwerks. Hier können also alle teilnehmenden Rechner auf die jeweils anderen zugreifen, sodass u. a. auch gleichzeitige Downloads von mehreren Quellen realisierbar sind.

				Egal, was die Teilnehmer eines P2P-Filesharing-Netzwerks für andere freigeben, eDonkey & Co. finden und liefern es zuverlässig. Das grundlegende Prinzip ist dabei allen Programmen gleich: Es wird versucht, die vom Nutzer angeforderte Datei bei so vielen Quellen wie möglich herunterzuladen. Dadurch werden die Download-Geschwindigkeiten erhöht. Je mehr Teilnehmer es also gibt, desto größer ist die Chance, das Gesuchte auch tatsächlich zu finden bzw. es umso schneller herunterladen zu können.

				Je nach eingesetzter Software lässt sich mehr oder weniger detailliert konfigurieren, ob und welche Inhalte freigegeben werden oder dass gar ein kompletter Verzicht auf die Freigabe eigener Inhalte erfolgen soll. Je mehr Teilnehmer in so einem Filesharing-Netzwerk allerdings letztere Variante wählen, desto mehr läuft das dem Grundprinzip des Filesharings diametral entgegen. Es ist daher generell so, dass alle Programme zumindest die Datei(en) zum Upload für andere freigeben, die gerade heruntergeladen werden. Wenn man also gerade beispiels- und illegalerweise den aktuellen James-Bond-Streifen „Skyfall“ herunterlädt, tröpfelt die Videodatei häppchenweise auf die eigene Festplatte, wobei die einzelnen Datenpakete zugleich anderen Nutzern ebenfalls zum Download bereitgestellt werden.

				Als Alternativen zum Filesharing sind etwa das Usenet oder auch Webdownloads zu nennen. Das Usenet stellt sozusagen einen eigenständigen Zweig neben dem World Wide Web dar, der schon wesentlich länger existiert. Ursprünglich war das Usenet als digitales „schwarzes Brett“ gedacht, als Diskussionsplattform für reine Textinhalte. Inzwischen werden im Bereich des so genannten „Binary Usenet“ jedoch auch Dateien jeglicher Art ausgetauscht. Der Vorteil hierbei ist der anonyme Zugriff und die maximale Downloadgeschwindigkeit. Allerdings ist der Zugriff auf das Binary Usenet regelmäßig nur gegen Entgelt möglich. Das ist bei Webdownloads von so genannten Sharehostern grundsätzlich anders, hier gibt es zumeist eine kostenfreie Zugriffsmöglichkeit auf die von anderen Nutzern dort abgelegten und freigegebenen Dateien. Wer jedoch Wartezeiten, begrenzte Dateigrößen oder gedrosselte Downloadgeschwindigkeiten umgehen will, muss sich registrieren und Gebühren zahlen. Sharehoster, wie etwa der wohl prominenteste Vertreter Rapidshare, sind auf das Speichern, Verwalten und Verteilen von Dateien spezialisiert. Man benötigt lediglich einen handelsüblichen Browser sowie einen Link auf die jeweilige Webadresse, um die betreffende Datei herunterladen zu können.

				Um es ganz klar zu sagen: Die Nutzung von Filesharing-Software an sich ist nicht illegal. Die einzelnen Programme können in der Regel jedenfalls für den Privatgebrauch kostenlos heruntergeladen und genutzt werden, etwa für den schnelleren Download von großen Dateien. So werden beispielsweise stets die aktuellen CD-/DVD-Dateien des Linux-Betriebssystems (u a. Ubuntu, Debian etc.) auch zum Download via Filesharing-Software angeboten, um die Ladezeit zu verkürzen. Auch die Nutzung von Usenet-Angeboten oder Webdownloads sind grundsätzlich nicht rechtswidrig. Es kommt immer auf die konkreten Inhalte an, die getauscht bzw. heruntergeladen werden.

				So jedenfalls der Grundsatz – die einzelnen Problemkreise dieser Materie gilt es im Rahmen dieses Ratgebers zu klären. Ob und inwieweit der Internetanschlussinhaber haftet, ob Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind, ob Gäste des Hauses beaufsichtigt bzw. belehrt werden müssen, wie gut die technische Absicherung des Routers bzw. des Computers sein muss, wer sich wann wodurch strafbar macht und wie kostspielig es werden kann, wenn man erwischt wird – diese Fragen und noch einiges mehr zählen zu den wichtigsten Aspekten beim Thema Filesharing.

				Sowohl aus technischer wie auch aus juristischer Sicht ist hier noch längst nicht alles abschließend geklärt, sodass die Gemengelage für den „Otto-Normal-Bürger“ nur schwer überschaubar ist.

			

		

	
		
			
				2	Grundzüge des Urheberrechts

				Das Urheberrecht stellt einen ganz zentralen Aspekt im Problemfeld Filesharing dar. Anhand dieser Rechtsmaterie wird beurteilt, ob im Einzelfall eine zulässige Privatkopie oder eine illegale Raubkopie vorliegt. Um auch als Nichtjurist die Rechtslage einschätzen zu können, müssen zunächst einmal die Grundlagen erläutert werden, bevor in weiteren Schritten die Voraussetzungen einer Privatkopie und auch die speziellen Rahmenbedingungen beim Filesharing genauer unter die Lupe genommen werden können.

				2.1 Grundlagen

				Im Vergleich zu den „klassischen“ Medien wird es dem Nutzer im Internet denkbar einfach gemacht, fremde Texte, Bilder, Musikstücke, Videos o.ä. zu kopieren und für eigene Zwecke zu verwenden. In der Praxis kommt nicht selten „Textklau“ vor, auch in Beschreibungen von Onlineauktionen findet sich das eine oder andere Foto, das ursprünglich nicht dafür vorgesehen war und auch nicht vom Auktionsbetreiber stammt. Die technische Möglichkeit, ganz simpel durch wenige Mausklicks an fremde Inhalte zu gelangen, darf nicht missverstanden werden. Denn nur weil Waren offen in Supermarktregalen liegen, darf man sie ja auch nicht so einfach ohne zu bezahlen mitnehmen!

				Grundsätzlich ist es so, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Minderjährige für von ihnen begangene Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht werden können. Denn hierbei geht es nicht etwa um den Abschluss eines Vertrags, sondern um ein deliktisches Verhalten, sodass auch Minderjährige prinzipiell für ihre Taten einzustehen haben. Es spielt ebenso keine Rolle, ob die Verletzung fremden Urheberrechts durch eine Privatperson oder einen Unternehmer verursacht wird. Anders als beispielsweise im Markenrecht können auf diesem Sektor Rechtsverletzungen auch im privaten Umfeld erfolgen.

				Werkarten

				Es gibt verschiedene Arten von grundsätzlich urheberrechtsfähigen Werken

				
						Text

						Bilder/GemäldeFotos

						Filme

						Musikstücke

						Theaterstücke

						Werke der bildenden Kunst

						wissenschaftliche Darstellungen (technische Skizzen, Pläne, Karten etc.)

				

				Das Urheberrecht an einem Werk, also einem Text, einem Foto, einem Video etc., entsteht mit der Schaffung des Werks. Juristen sprechen hier von der „Verkörperung“ des Werks. Es wird also auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem ein Bild gemalt, ein Text geschrieben, ein Musikstück komponiert oder ein Foto aufgenommen wird.

				Schutz des konkreten Werks

				Ganz entscheidend ist hier, dass nicht die hinter einem Werk stehende Idee, also nicht der Inhalt, sondern immer das jeweilige Werk in seiner konkreten Ausgestaltung unter dem Schutz des Urheberrechts steht. Bloße Konzepte oder Ideen sind nach deutscher Rechtslage nicht schutzfähig – der alte Spruch „die Gedanken sind frei“ gilt auch und insbesondere im Urheberrecht. Wenn man sich also etwa am Text eines Anderen orientiert und ihn in eigenen Worten wiedergibt, dem Inhalt also seine „eigene Handschrift“ verpasst, entsteht auf diese Weise regelmäßig ein neues, eigenständiges und seinerseits grundsätzlich urheberrechtsfähiges Werk. Hierbei kommt es letztlich darauf an, wie viel von dem ursprünglichen Werk, das als Vorlage genutzt wurde, noch durchschimmert. Nach der so genannten „Verblassen-Formel“ des Bundesgerichtshofs liegt immer dann eine freie, sprich: zulässige, Benutzung eines fremden Werks vor, wenn das neue Werk einen ausreichenden Abstand zu diesem hält bzw. wenn die „Züge des älteren Werkes“ verblassen. So gut die „Verblassen-Formel“ von den Karlsruher Richtern auch gemeint war, sie hilft – jedenfalls juristischen Laien – nicht wirklich weiter. Bei Lichte betrachtet, lässt sich Folgendes zusammenfassen: Je mehr die charakteristischen Merkmale des Originalwerks zu erkennen sind, desto eher ist eine unberechtigte Bearbeitung und mithin ein Verstoß gegen das Urheberrecht anzunehmen. Anders herum gewendet: Je weniger vom Original übrig bleibt, desto eher ist eine zulässige Bearbeitung und somit die Erschaffung eines neuen Werks anzunehmen. In der Praxis muss daher stets das konkrete Werk im jeweiligen Einzelfall individuell bewertet werden. Dabei ist die Werkart entscheidend. Je nachdem, ob es sich also beispielsweise um ein Foto, ein Video oder einen Text handelt, sind entsprechend andere Herangehensweisen bei der Bewertung von Original und Nachahmung erforderlich. Bei Texten sind z.B. Schreibstil, Gliederung und Umfang zu vergleichen, bei Fotos kommt es hingegen auf das im Mittelpunkt befindliche Motiv, den Blickwinkel oder auch auf Licht, Blende und zahlreiche weitere Kriterien an.

				Die Kennzeichnung mit Symbolen, wie © o. ä., ist hierzulande gerade keine Voraussetzung für die Entstehung des Urheberrechts. Die Anbringung derartiger Zeichen hat eventuell klarstellenden Charakter, rein rechtlich bleibt sie jedoch ohne Wirkung. Das Urheberrecht entsteht automatisch mit Schaffung des Werks und nicht erst nach Anbringung eines „Copyright“-Vermerks.

				Schöpfungshöhe

				Allerdings unterfällt nicht jedes geschaffene Werk automatisch dem Schutz des Urheberrechts. Voraussetzung dafür ist das Erreichen der so genannten „Schaffenshöhe“, auch als „Schöpfungshöhe“ bezeichnet. Das einzelne Werk muss eine gewisse Qualität erreichen, die Frage der Quantität ist hingegen nur zweitrangig. Auch kurze Werke, wie Artikelüberschriften, Kurzgedichte oder auch Produktbeschreibungen können demnach urheberrechtlichen Schutz genießen. Im Einzelfall, z.B. im Hinblick auf Artikelüberschriften, lässt sich zwar über das Erreichen der Schaffenshöhe trefflich streiten, allerdings muss auch beachtet werden, dass jedenfalls die Verwendung von vielen Überschriften aus der gleichen Quelle, z. B. eines Onlinenachrichtenportals, einen Eingriff in eine insoweit auch geschützte Datenbank darstellen kann.

				Die Schaffenshöhe beschreibt den Umstand, dass das konkrete Werk eine „persönlich geistige Schöpfung“ darstellt, die sich von alltäglichen, routinemäßigen Leistungen insoweit abhebt. Wenn also beispielsweise ein Mathelehrer eine Textaufgabe für die nächste Klassenarbeit formuliert, dürfte dieser Text zu den beruflichen Alltagsleistungen zählen und sicherlich nicht die erforderliche Schaffenshöhe erreichen – das selbstkomponierte Musikstück des Musiklehrers dagegen schon eher. Dass Kinofilme, Chart-Hits oder auch im Buchhandel erhältliche Texte urheberrechtlichen Schutz genießen, dürfte jedem klar sein, auch ohne ein Jurastudium absolviert zu haben. Allerdings gibt es zahlreiche Fälle, in denen das Urheberrecht nicht so eindeutig zu bestimmen ist. Die aus Laiensicht bestehende Grauzone ist leider sehr weitreichend, zumal es an exakten Bewertungskriterien des Gesetzgebers mangelt. Die Anforderungen an das Erreichen der notwendigen Schaffenshöhe sind nicht allzu hoch anzusetzen, denn nur wirklich alltägliche, ohne Probleme wiederholbare Leistungen werden diese Hürde nicht nehmen können. Im Zweifel sollte daher davon ausgegangen werden, dass ein Werk urheberrechtlich geschützt ist und nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers verwendet werden darf.

				In Bezug auf Fotos gibt es eine Besonderheit: Hierbei ist zwischen künstlerischen Aufnahmen und alltäglichen Schnappschüssen zu unterscheiden. Bei den Erstgenannten ist stets eine ausreichende Schaffenshöhe anzunehmen. Aber auch die Amateurfotos sind nach dem deutschen Urheberrecht geschützt, wenn auch aufgrund einer anderen Vorschrift. Fakt ist, dass im Falle von Fotos praktisch nie eine Diskussion über das Erreichen einer Schaffenshöhe geführt werden muss, denn auch banale Alltagsaufnahmen sind grundsätzlich urheberrechtsfähig.

				Rechte des Urhebers

				Urheber haben grundsätzlich folgende Rechte:

				
						Veröffentlichungsrecht: Die Entscheidung, ob, wann, wo und wie das Werk veröffentlicht wird, steht allein dem Urheber zu.

						Recht auf Urheberbezeichnung: Die Nennung des Namens des Urhebers hat auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Werks zu erfolgen.

						Vervielfältigungsrecht: Hierunter fällt z. B. das Kopieren des Werks, aber auch das Digitalisieren.

						Recht zur öffentlichen Wiedergabe: Dieses Recht gilt unabhängig vom Wiedergabemedium, es sind also auch Onlineveröffentlichungen umfasst.

						Verbreitungsrecht: Es bestehen Ausnahmen u. a. für Pressespiegel oder für die Verwendung im Rahmen schulischen Unterrichts.

						Recht zur Bearbeitung/Umgestaltung: Das geschützte Werk darf nur dann als Basis für ein neues Werk dienen, wenn dieses ebenfalls ein eigenständiges Werk darstellt („Verblassen-Formel des BGH beachten, s. o. auf S. 10).

						Entstellungsverbot: Dem Urheber steht das Recht auf Unterbindung von Beeinträchtigungen seines Werks zu, denn dieses darf nur so verwendet werden, wie es der Urheber geschaffen hat.

				

				Das Urheberrecht als solches ist nicht übertragbar, es kann lediglich vererbt werden. Allerdings kann der Urheber Dritten Nutzungsrechte einräumen, dies geschieht im Rahmen von so genannten Lizenzverträgen. Hierbei wird u. a. geregelt, wozu das Werk verwendet werden darf, wie lange, von wem oder auch in welchen Medien. Außerdem ist hier die zentrale Frage zu klären, ob ein ausschließliches oder nur ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt werden soll. Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Lizenznehmer dazu, das Werk allein zu nutzen; darüber hinaus kann er auch seinerseits anderen Personen daran Nutzungsrechte einräumen. Das einfache Nutzungsrecht berechtigt ihn hingegen nur dazu, das Werk selbst zu nutzen, ohne dass er Dritten das gleiche Recht einräumen darf; zugleich kann der Lizenzgeber weitere einfache Nutzungsrechte an Dritte vergeben. Die erstgenannte Variante ist also die exklusivere, dafür aber im Normalfall auch die teurere. Sie kann gegebenenfalls auch dazu führen, dass der Urheber selbst sein eigenes Werk nur eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzen darf. Letztlich obliegt es dem Urheber, ob, mit wem und in welchem Umfang er Lizenzverträge abschließt.

				Ist das Urheberrecht einmal entstanden, gilt es nicht endlos. Jedes Werk ist bis maximal 70 Jahre nach dem Todeszeitpunkt des Urhebers geschützt. Ausgenommen hiervon sind Fotografien, die bis höchstens 50 Jahre nach dem Zeitpunkt des erstmaligen Erscheinens geschützt sind.

				Ansprüche bei Rechtsverletzungen

				Schafft es ein bestimmtes Werk, die Hürde der Schaffenshöhe zu meistern und damit die Urheberrechtsfähigkeit zu erreichen, so stehen dem Urheber grundsätzlich folgende Möglichkeiten zu, seine Rechte durchzusetzen:

				
						Beseitigungs-/Unterlassungsanspruch: Wird ein geschütztes Werk ohne Zustimmung des Urhebers genutzt, steht diesem ein Anspruch auf Unterlassen dieser Rechtsverletzung zu.

						Auskunftsanspruch: Um zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Schadenshöhe durch die unberechtigte Nutzung eines geschützten Werks entstanden ist, hat der Rechtsverletzer Auskunft u. a. über Dauer und Umfang der Werknutzung zu erteilen.

						Schadensersatzanspruch: Der Anspruch auf Schadensersatz setzt ein schuldhaftes Handeln voraus. Erfolgt die Rechtsverletzung wissentlich, so kann der Urheber Schadensersatz und im Einzelfall zusätzlich auch noch Schmerzensgeld verlangen.

						Vernichtungs-/Überlassungsanspruch: Werden illegale Nachahmungen, so genannte Plagiate, etwa von Kleidungsstücken, Schmuck oder Parfüm beschlagnahmt, so hat der Urheber einen Anspruch auf Überlassung bzw. Vernichtung derselben.

				

				Darüber hinaus sieht das Urheberrecht unter bestimmten Voraussetzungen auch strafrechtliche Sanktionen vor. So drohen beispielsweise bei rechtswidriger Vervielfältigung oder Veröffentlichung eines Werks entweder eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Das Gleiche gilt in den Fällen, in denen zu Unrecht der eigene Name unter einem fremden Werk platziert wird – das „Schmücken mit fremden Federn“ wird also ebenso sanktioniert. Geschieht der Verstoß nicht nur „gelegentlich“, sondern sogar gewerbsmäßig, also regelmäßig und/oder zur Erzielung von Einkünften, so drohen sogar bis zu fünf Jahren Gefängnis. Werden die Straftatbestände nicht verwirklicht, sondern „nur“ versucht, so bleibt dies ebenfalls nicht straffrei, denn auch der Versuch ist jeweils strafbar. Die Verbreitung einer Vorrichtung zur Umgehung eines Kopierschutzes stellt dagegen „nur“ eine Ordnungswidrigkeit dar. Allerdings kann auch diese teuer werden, denn hier droht ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro. Solche urheberrechtlichen Verfehlungen werden nur auf entsprechenden Antrag des Urhebers verfolgt, gewerbsmäßige Vergehen jedoch auch von Amts wegen.

				Grenzen des Urheberrechts

				Das Urheberrecht bietet nicht nur Rechte, sondern zieht auch Grenzen. Es gibt im Alltag diverse Situationen, in denen es schlichtweg nicht hingenommen werden kann oder es sehr umständlich wäre, vor der Nutzung eines Werks erst den jeweiligen Urheber um Erlaubnis bitten zu müssen. Daher sieht das Gesetz folgende Ausnahmeregelungen vor:

				
						Öffentliche Reden: Diese dürfen unter bestimmten Voraussetzungen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden. Hier geht es im Wesentlichen um Reden über tagesaktuelle Entwicklungen, die nicht wissenschaftlicher oder künstlerischer Natur sind.

						Zeitungsartikel/Pressespiegel: Die Übernahme einzelner Artikel in Pressespiegel ist zulässig, auch Onlinepressespiegel sind prinzipiell möglich.

						Lehrtätigkeit: Urheberrechtlich geschütztes Material darf zu Unterrichtszwecken eingesetzt werden. Die Verwendung z. B. von Kopien aus Tageszeitungen im Politikunterricht ist daher in Ordnung. Die Bereitstellung dieser Kopien auf der Internetseite der Schule würde den Rahmen des gesetzlichen Zulässigen jedoch sprengen.

						„Abstracts“: Auswertungen bzw. Zusammenfassungen von Fachzeitschriften sind grundsätzlich zulässig, wobei jedoch stets die „Verblassen-Formel“ des Bundesgerichtshofs (s. o. auf S. 10) zu beachten ist.

						Zitate: Ein Zitat dient als Beleg für eine eigenständige Leistung, zudem ist ein Quellennachweis erforderlich. Das Verhältnis zwischen eigener Leistung und Zitat muss stimmen, die eigene Leistung hat hier in jedem Fall im Vordergrund zu stehen. Das Zitat muss als solches gekennzeichnet und mit einer Quellenangabe versehen werden.

						Öffentliche Wiedergabe: Eine solche ist dann zulässig, wenn damit kein Erwerbszweck verfolgt und dem Urheber eine Vergütung gezahlt wird. Ausnahmen bestehen z. B. bei der Vergütungspflicht bei sozialem oder erzieherischem Anlass.

						Privatkopie: Die Reproduktion eines Werks zur rein privaten Nutzung ist generell zulässig. Durch hohe technische Hürden ist sie tatsächlich inzwischen kaum realisierbar.

						Erschöpfungsgrundsatz: Gelangt beispielsweise eine Musik-CD oder eine Film-DVD innerhalb der EU erstmals legal in den Handel, steht dem Erwerber anschließend das Recht zu, die CD bzw. DVD auch ohne Genehmigung seitens des Urhebers weiter zu veräußern.

						Ablauf der Schutzfrist: 70 Jahre nach Tod des Urhebers bzw. 50 Jahre nach Erscheinen eines Fotos erlischt das Urheberrecht.

				

				In diesen Ausnahmefällen kann sich ein Urheber also nicht auf seine Rechte berufen. Sie dienen dem Interessensausgleich zugunsten der Allgemeinheit.

				Zusammenfassend lässt sich in puncto „legale Inhalte“ Folgendes festhalten:

				
						Eigene Inhalte: Dazu zählen selbstgeschriebene Texte, selbst aufgenommene Fotos, selbstkomponierte Musik, selbstgedrehte Videos usw. Hierbei ist etwa bei Fotos jedoch das Recht am eigenen Bild zu beachten, sodass Abbildungen fremder Personen nicht ohne deren Einwilligung erfolgen dürfen.

						Fremde Inhalte: Diese dürfen dann verwendet werden, wenn eine Einwilligung für den konkreten Verwendungszeck vorliegt. Im Zweifel sollte die Einwilligung schriftlich erfolgen, damit im Streitfall ein Nachweis möglich ist.

						Inhalte ohne ausreichende Schaffenshöhe: Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da die Beurteilung der Schaffenshöhe nicht immer ganz einfach ist.

						„Gemeinfreie“ Inhalte: Zu den amtlichen oder auch so genannten „gemeinfreien Inhalten“ zählen z. B. Gesetzestexte oder auch Gerichtsentscheidungen. Derartige Werke dürfen ohne weiteres verwendet werden.

						Zitate: Diese dienen stets als Beleg der eigenen Leistung, sind besonders als Zitat zu kennzeichnen und müssen zwingend einen Quellennachweis enthalten. Zitate dürfen also nie Selbstzweck sein.

						Ausnahmefälle: Beispielsweise für Pressespiegel, Unterrichtsmaterial oder auch Privatkopien bestehen Ausnahmevorschriften.

				

				Wie dargelegt, kann es im Einzelfall recht schwierig sein, die Unterscheidung zwischen Urheberrechtsverletzung an und rechtmäßiger Verwendung von Werken zu treffen; dies gelingt auch Juristen längst nicht immer zuverlässig. Das Urheberrecht hat sich längst zu einer Spezialmaterie entwickelt, sodass es im Zweifel auch eines Spezialisten bedarf, um die Einordnungen korrekt vorzunehmen. Somit kann als Faustregel nur gelten: Die eigenen Inhalte sind juristisch betrachtet am sichersten!

				2.2 Recht auf Privatkopie

				Eine Einschränkung der Rechtsposition von Urhebern besteht in dem Recht auf Anfertigung und Verwendung einer Privatkopie. Diese Problematik ist in der Praxis normalerweise im Umfeld von Dateientausch per Filesharing, aber nach wie vor auch z. B. auf dem Schulhof angesiedelt. Denn es dürfte auch für juristische Laien einleuchtend sein, dass Kopien von fremden Dateien, die dann „unter eigener Flagge“ online gestellt werden, aufgrund der Reichweite des weltweiten Datennetzes nicht mehr unter den Begriff „privat“ eingeordnet werden können. Dennoch sollten die Basics der Voraussetzungen für (legale) Privatkopien bekannt sein, um diese von (rechtswidrigen) Raubkopien abgrenzen zu können. Denn die Grenze, die dazwischen verläuft, ist recht schmal.

				Im Gesetz ist, entgegen einer weit verbreiteten Auffassung, nach wie vor das Recht auf Privatkopien verankert. Die Voraussetzungen sind jedoch derart hoch, dass es schon aus technischen Gesichtspunkten sehr schwierig ist, eine legale Kopie für private Zwecke anzufertigen und den Vorgaben des Gesetzgebers gerecht zu werden.

				Privater Zweck

				In erster Linie muss die angefertigte Kopie einer rein privaten Verwendung dienen. Der kopierte Film darf also für den Videoabend mit ein paar Freunden verwendet, die kopierte Musik-CD im Autoradio abgespielt und die digitalisierten Songs auf dem eigenen MP3-Player abgespielt werden. Eine Vorführung der duplizierten Video-DVD vor mehr als ca. sieben Personen geht schon über die Grenze der Privatheit hinaus, ebenso das Abspielen von auf Festplatte kopierten Musik-CDs auf öffentlichen Partys. Selbstverständlich stellt auch das Bereitstellen von kopierten Inhalten auf der eigenen Internetseite keine rein private Verwendung mehr dar. Mitunter gestaltet sich der jeweilige Lebenssachverhalt jedoch nicht ganz so eindeutig, sodass die Grenze nicht immer klar zu ziehen ist. Im Zweifel sollte die Bewertung durch einen Fachmann erfolgen, man kann sich beispielsweise bei einem entsprechend spezialisierten Anwalt oder auch bei der Verbraucherzentrale beraten lassen.

				Kopierschutz

				Neben der privaten Nutzung gilt es in puncto Kopierschutz aufmerksam zu sein. Inzwischen sind eigentliche alle Video-DVDs/-Blurays und auch sehr viele Musik-CDs mit Kopierschutzverfahren versehen. Dies muss jedoch deutlich erkennbar gemacht werden, sodass man bereits vor dem Kauf, also im Zweifel auf der Verpackung oder durch diese hindurch, sehen kann, ob und welcher Kopierschutz eingesetzt wird. Ein solcher darf als so genannte „geeignete technische Maßnahme“ nicht umgangen bzw. ausgehebelt werden. Bei der Bewertung, ob ein konkreter Kopierschutz auch „geeignet“ im Sinne des Gesetzes ist, spielt es keine Rolle, dass so ziemlich jeder Kopierschutzmechanismus heutzutage zu knacken ist, es kommt ja zumeist lediglich auf den notwendigen Aufwand an. Wenn ein Kopierschutz generell funktioniert und im Wesentlichen dem Stand der Technik entspricht, dann ist er auch geeignet. Bisweilen lassen sich bestimmte Verfahren schon dadurch austricksen, dass das jeweilige Medium nicht auf einem Windows-PC abgespielt bzw. kopiert, sondern auf einem Linux-System eingesetzt wird.

				Das Abspielen z. B. einer Musik-CD in einem CD-Player und die gleichzeitige Aufnahme auf eine Audiokassette oder über den analogen Eingang der PC-Soundkarte ist kein Umgehen des vorhandenen Kopierschutzes, ebenso wenig das Aufnehmen von Video-DVDs auf VHS-Videokassetten. Denn bei diesen Abspiel- bzw. Aufnahmeverfahren wird der Kopierschutz nicht umgangen, weil der lediglich bei digitalen 1:1-Kopien greift. Ein analoges Vervielfältigen digitaler Medien ist daher zulässig. Eine Ausnahme davon gilt nur dann, wenn ein analoger Kopierschutz vorhanden ist, wie er teilweise etwa auf VHS-Videos eingesetzt wurde. Wird jedoch eine extra Software eingesetzt, um digitalen Kopierschutz auszuhebeln, so ist dies ein rechtswidriger Vorgang. Die Tatsache, dass derartige Software leicht und frei zugänglich im Internet zu finden ist, bedeutet noch lange nicht, dass sie hierzulande auch genutzt werden darf.

				Nach deutscher Rechtslage ist außerdem das Bereithalten solcher Programme zum Download verboten, zum Teil auch schon die Verlinkung auf Websites mit solchen Tools. Zwar hat der Bundesgerichtshof 2011 entschieden, dass Verweise auf Kopierschutzsoftware im Rahmen von journalistischen Beiträgen auch zulässig sind, wenn die verlinkte Software Urheberrechtsverstöße nach deutschem Recht ermöglicht. Es muss sich dabei allerdings um einen der „Presse- und Meinungsfreiheit unterfallenden Beitrag“ handeln. Dies dürfte also etwa auf eine private Homepage mit lediglich ein paar Links nicht zutreffen, auf ein großes News-Portal, wie Spiegel Online, Focus o. ä. schon eher. Es kann daher nur empfohlen werden, im Zweifel lieber auf Verlinkungen von Internetseiten mit Kopierschutz-Tools zu verzichten.

				Herstellung

				Eine Privatkopie darf von keiner „offensichtlich rechtswidrig hergestellten Vorlage“ angefertigt werden. Leiht man sich beispielsweise von einem Bekannten eine Original-Musik-CD aus, so fällt diese nicht darunter, sie ist vielmehr sogar eine offensichtlich rechtmäßige Vorlage. Befindet sich auf der CD keine Kopierschutzmaßnahme oder erfolgt die Kopie auf analogem Weg, so darf eine Privatkopie angefertigt werden. Erhält man hingegen kein Originalmedium, sondern beispielsweise eine kopierte Film-DVD, die nicht die Aufnahmen der letzten Geburtstagparty o. ä., sondern einen Spielfilm enthält, so ist davon auszugehen, dass diese Kopie rechtswidrig erfolgt sein dürfte. Denn um eine digitale 1:1-Kopie erstellen zu können, muss jedenfalls bei Video-DVDs in aller Regel ein Kopierschutzverfahren umgangen werden.

				Aber auch in Bezug auf diese Voraussetzung der einschlägigen Paragrafen gibt es denkbare Konstellationen, in denen die Sachlage nicht ganz so eindeutig ist. Bisweilen kann man ja gar nicht beurteilen, ob die Kopie, die man in den Händen hält, nun auf rechtmäßig oder auf rechtswidrige Art und Weise entstanden ist. Aber hier gilt der Zweifelsgrundsatz: Lieber die Finger weg von „dubiosen“ Kopien.

				Zugänglichmachen

				In erster Linie für die Verbreitung von Inhalten per Filesharing hat der Gesetzgeber eine weitere Voraussetzung aufgestellt. Bei der Herstellung einer Kopie darf keine „offensichtlich rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte Vorlage“ zum Einsatz kommen. Darunter fallen auf jeden Fall Videodateien aktueller Kino-Blockbuster oder erst auf Video erhältlicher Filme, aber natürlich auch Kopien aktueller Musikalben sowie jegliche Formen von kostenpflichtiger Software, E-Books oder Apps. Hingegen zählen generell frei verfügbare Inhalte, wie selbstkomponierte Songs, Freeware oder eigens gedrehte Videos nicht zu solchen „rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachten Vorlagen“.

				Fraglich ist auch, wann eine Vorlage „offensichtlich“ rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht worden ist. Im Falle von aktuellen Kinofilmen oder Musik-Alben ist dies ja noch nachzuvollziehen. In manchen Fällen kann man aber schlichtweg nicht wissen, ob derjenige, von dem man die jeweilige Datei herunterlädt, die Berechtigung zu deren Onlineverbreitung besitzt oder nicht. Als Faustregel gilt daher: Finden sich Gratisdownloads in „offiziellen“ Quellen, wie z. B. auf Seiten wie Musicload, iTunes, Maxdome etc., so können sie bedenkenlos genutzt werden. Aber Vorsicht: Auch hier stellen die Anbieter nicht selten Nutzungsbestimmungen auf, sodass etwa das Weiterverbreiten untersagt oder lediglich die Nutzung auf bestimmten Geräten bzw. für einen begrenzten Zeitraum gestattet wird. Werden eigentlich kostenpflichtige Inhalte jedoch von unbekannten Quellen, also etwa von Privatleuten, angeboten, dann sollte von der Nutzung abgesehen werden.

				Spezialfall Software

				Die genannten Voraussetzungen einer zulässigen Privatkopie gelten im Wesentlichen für klassische Medieninhalte wie Musik oder Videofilme. Für Software bestehen spezielle Regelungen, so gibt es hierbei keine eigentliche Privat-, sondern eine so genannte Sicherungskopie – was unter dem Strich auf nahezu das Gleiche hinausläuft, juristisch jedoch unterschiedlich einzustufen ist. Für CDs bzw. DVDs, die Software enthalten, sind die urheberrechtlichen Vorschriften über das Herstellen einer Privatkopie und die über das Umgehen von „geeigneten technischen Schutzmaßnahmen“ grundsätzlich nicht anwendbar.

				Bei Lichte betrachtet steht dem Besitzer einer Software also das Recht zu, von dem Originalmedium eine Sicherheitskopie anzufertigen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Software auch dann bestimmungsgemäß genutzt werden kann, wenn das Original verloren geht, defekt oder gar zerstört ist. Dieses Recht darf auch nicht durch vertragliche Regelungen untersagt werden. Voraussetzung ist jedoch stets, dass die Software rechtmäßig erworben und nicht auf „dunklen Kanälen“ erlangt worden ist.

				Sofern aber die Programm-DVD mit einem Kopierschutz versehen ist, bleibt dem Erwerber nichts anderes übrig, als entweder ein Tool zur Umgehung dieser Schutzmaßnahme einzusetzen oder aber den Softwarehersteller um eine Sicherheitskopie zu bitten. Im erstgenannten Fall besteht potenziell die Gefahr, gegen eine Ordnungs- oder gar eine Strafvorschrift zu verstoßen, nämlich unter Umständen dann, wenn das Kopierschutzknacken für andere als rein private Zwecke erfolgt. Im zweiten Fall werden viele Softwarehersteller, insbesondere ausländische Unternehmen, wohl nur mit viel Überredungskunst zur Übersendung einer Sicherheitskopie zu bewegen sein. Letztlich muss diese Rechtsposition allerdings durchzusetzen sein, jedenfalls sieht es die deutsche Rechtslage so vor.

				Im Hinblick auf das Herunterladen von Software mittels Filesharing ist es jedoch unerheblich, zwischen Privat- und Sicherheitskopie zu unterscheiden. Der Download von Software, die man nicht als Original besitzt, ist in jedem Fall verboten. Das gilt insbesondere für solche Programme, die in besonderer Weise modifiziert worden sind, um etwa einen Kopierschutz loszuwerden, die Onlineaktivierung zu täuschen oder die Abfrage einer Seriennummer zu umgehen. Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob man als rechtmäßiger Softwarebesitzer dann eine Kopie „seines“ Programms – zur Not auch via Filesharing aus unbekannten Quellen – herunterladen und diese auch verwenden darf, wenn das eigene Originalmedium nicht mehr einsatzfähig ist und keine Sicherheitskopie besteht bzw. beschafft werden kann. Handelt es sich dabei um eine reine 1:1-Kopie ohne irgendwelche unberechtigten Modifikationen, so darf diese dann verwendet werden, wenn sie mit dem ursprünglich erworbenen Lizenzschlüssel freigeschaltet/aktiviert wird. Ebenso ist es zulässig, die erworbene Software mit einem aus dem Netz erlangten Lizenzschlüssel zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist jedoch in jedem Fall, dass man zuvor alles versucht hat, um etwa beim Hersteller Ersatz zur verlorenen Seriennummer zu erhalten. Erst dann, wenn keine andere Möglichkeit mehr bleibt, um die eigene Originalsoftware noch einsetzen zu können, darf auf Kopien bzw. Lizenzschlüssel aus dem Netz zurückgegriffen werden. Der eindeutig bessere Weg ist jedoch, von Anfang an jegliche Lizenzschlüssel etc. zu notieren und sicher zu verwahren.

				Da aber auch bei dieser Problematik noch diverse ungeklärte Fragen und vor allem auch zum Teil unterschiedliche juristische Bewertungen existieren, sollte dies der absolut letzte Ausweg sein. Das gilt auch dann, wenn der Softwarehersteller eine Bearbeitungsgebühr für die erneute Bereitstellung einer Sicherheitskopie bzw. eines Lizenzschlüssels verlangt. Eine solche Gebühr muss angemessen sein, wobei leider keine pauschale Aussage darüber getroffen werden kann, ab welchem Betrag diese Gebühr noch oder eben nicht mehr angemessen ist.

				Wichtig ist auch, dass nur die konkret erworbene Variante der Software per Kopie bzw. Seriennummer aus dem Netz freigeschaltet wird. Hat man also ursprünglich z. B. „Windows 7 Home Premium“ gekauft, darf man dann nicht die Ultimate-Version nutzen, selbst wenn dies technisch ohne Probleme möglich ist.

				Da moderne Software heutzutage nicht nur mittels Seriennummer freigeschaltet werden muss, sondern im Regelfall auch eine Onlineaktivierung erfolgt, genügen Lizenzschlüssel aus dem Netz nur noch in seltenen Fällen. Um auch die Onlineaktivierung auszutricksen, sind zumeist „Hilfsprogramme“ notwendig, so genannte „Cracks“. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese – anders als eine bloße Seriennummer – in die jeweilige Software eingreifen und somit gegen das Urheber- oder gar gegen das Strafrecht verstoßen. Darüber hinaus bringen sie auch stets die Gefahr von Viren oder anderen Schadprogrammen mit sich.

				2.3 Streaming

				Auch der Begriff „Stream“ stammt aus dem englischen Sprachschatz und bedeutet im Internetzeitalter so viel wie „Datenstrom“. Das „Streaming“ beschreibt also den Vorgang, dass z. B. ein Lied oder – wie in den meisten Fällen – ein Video nicht erst von einem Computer auf einen anderen kopiert und dann abgespielt wird, sondern sozusagen während der Datenübertragung auch direkt wiedergegeben wird. Man kann sich diesen Vorgang so in etwa wie beim Fernsehen vorstellen, nur dass beim „Streaming“ die gesendeten Inhalte nicht im TV, sondern am PC wiedergegeben werden und auch gleich in Kopie auf dem Rechner landen. YouTube dürfte wohl der bekannteste Anbieter von Streaming-Inhalten sein.

				Zwar landet nicht immer der ganze gestreamte Film, sondern nur eine ausreichend große Anzahl an Datenfragmenten als Kopie im Zwischenspeicher des Computers, aber generell kann man mit dieser Methode auch eine 1:1-Kopie des gestreamten Inhalts erstellen. Man hat hier also sozusagen TV und Videorekorder in einem.

				Technisches

				Das inzwischen geschlossene Streaming-Portal „Kino.to“ hat den Begriff populär gemacht. Auf dieser Plattform waren Unmengen an Filmen, Serien, Dokumentationen usw. zu finden – allerdings nicht die eigentlichen Videodateien, sondern lediglich Verlinkungen auf diese Daten, die wiederum bei Sharehostern gespeichert waren. Im Grunde ist das Anbieten derartiger Sharehosting-Dienstleistungen nichts Verwerfliches, es gibt auch zahlreiche seriöse Dienstleister auf diesem Sektor.

				Beim Streaming gibt es verschiedene Techniken, wie die gestreamten Inhalte bereitgestellt werden. Im Wesentlichen sind drei Methoden zu unterscheiden:

				
						„Live Streaming“: Wählt man einen „Live Stream“ an, so ist dieser Vorgang mit dem Einschalten des Fernsehers vergleichbar. Die gerade gesendeten Inhalte werden zu diesem Zeitpunkt an den Computer des betreffenden Nutzers übertragen und nur temporär zwischengespeichert. Nachfolgende Teile der übertragenen Datei(en) überschreiben im Zwischenspeicher die zuvor dort abgelegten. Der Nutzer kann die übertragenen Inhalte also in Echtzeit betrachten, erhält aber keine vollständige Kopie.

						„On-Demand Streaming“: Die Übertragungsmethode bei einem „On-Demand Stream“ ist die gleiche wie beim „Live Stream“. Der Unterscheid besteht jedoch darin, dass Nutzer nicht vorgegebene Inhalte zum Zeitpunkt ihrer Ausstrahlung konsumieren müssen, sondern aus unterschiedlichen Inhalten und verschiedenen Startzeitpunkten wählen können.

						„Progressive Download“: Bei einem progressiven Download erhält der Nutzer die Möglichkeit, eine komplette Kopie des gewählten Inhalts auf seinen Computer übertragen zu bekommen. Hierbei geht es also weniger um ein unmittelbares Konsumieren von Inhalten, sondern um eine Dateiübertragung zum Zwecke des späteren Konsums.

				

				Der als Massenware angebotene Speicherplatz wird nicht selten dazu genutzt, urheberrechtlich geschütztes Material abzulegen und für andere zum Abruf bereitzustellen – und das ist natürlich alles andere erlaubt. Im Grunde ist die Situation vergleichbar mit der Nutzung von Filesharing-Software: Die Software bzw. Dienstleistung an sich ist rechtmäßig, es kommt stets auf die jeweiligen Inhalte an. Werden urheberrechtlich geschützte Werke gespeichert bzw. heruntergeladen, ohne dass dafür eine entsprechende Berechtigung besteht, so ist dieser konkrete Vorgang natürlich ebenfalls rechtswidrig.

				Juristisches

				Ein grundlegendes Problem beim unberechtigten Streamen von urheberrechtlich geschützten Inhalten, seien es Videos oder Musikstücke, ist der Umstand, dass diese Materie nach wie vor nicht vollständig geklärt ist. Die juristische Situation ist derzeit recht unbefriedigend, denn es mangelt an eindeutigen Aussagen von Seiten des Gesetzgebers oder der Gerichte. So ist es leider noch immer strittig, ob das Betrachten eines Video-Streams rechtswidrig ist. Im Hinblick auf das Bereitstellen eines solchen Streams ist man sich jedenfalls einig: Dies ist in jedem Fall illegal, sodass sich der Betreffende in zivilrechtlicher Hinsicht schadensersatzpflichtig und darüber hinaus auch strafbar macht. Auch der Betreiber des Streaming-Portals macht sich der unberechtigten öffentlichen Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken schuldig und erfüllt damit einen Straftatbestand. Das gilt auch für solche Websites, auf denen „nur“ Verlinkungen zu den jeweiligen zum Streamen benötigten Dateien aufgelistet werden.

				Aber in Bezug auf das reine Betrachten eines Streams von urheberrechtswidrigen Inhalten herrscht noch keine Einigkeit. Allerdings scheint sich eine Ansicht als die überwiegend vertretene zu entwickeln. Nicht zuletzt aufgrund eines gerichtlichen Urteils, welches Ende 2011 vom Amtsgericht Leipzig entschieden wurde, zielt die Mehrzahl der Meinungen inzwischen darauf ab, dass auch das bloße Betrachten eines Streams als rechtswidrig und auch als strafbar einzuordnen ist. Denn während der Nutzer den Video-Stream an seinem Rechner betrachtet, legt dieser einen Teil der dazu notwendigen Dateien, die vom Speicherort aus übertragen werden, im so genannten „Cache“, einem Zwischenspeicher des Computers, ab. Dies dient letztlich dazu, die Wiedergabe des Streams möglichst reibungslos ablaufen zu lassen. Sollte nämlich eventuell die Internetverbindung zu langsam sein oder gar abbrechen, kann zumindest der im Cache befindliche Teil des Inhalts abgespielt werden. Und genau dieser Vorgang des Zwischenspeicherns stellt nach Ansicht vieler Juristen das Erstellen einer Kopie dar, was wiederum ausdrücklich gegen Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes verstößt. Und selbst dann, wenn beispielsweise das Zwischenspeichern auf der PC-Festplatte deaktiviert wäre, so würden immer noch (kleinere) Datenfragmente im Arbeitsspeicher des Computers landen, was ebenfalls ausreichend sein soll, um einen Verstoß gegen das Urheberrecht zu bejahen. Eine andere, wenn auch weniger vertretene Auffassung beruft sich auf eine bestimmte urheberrechtliche Vorschrift, welche genau dieses kurzzeitige Zwischenspeichern als legal bestimmen soll:

				„Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind …“

				(§ 44a Urheberrechtsgesetz)

				Zwar dürfte die Meinung, dass das Betrachten von Video-Streams etc. illegal ist, als vorherrschend zu betrachten sein, nicht zuletzt, weil inzwischen bereits mehrere Gerichtsentscheidungen mit entsprechender Argumentation existieren. Allerdings gibt es hierzulande kein „Case Law“, wie etwa in den USA. Hier werden also Rechtsstreitigkeiten nicht zwingend so entschieden, weil eventuell bereits ein ähnlich gelagerter Fall so entschieden worden ist. Aus Spielfilmen bekannte Sätze, wie z. B. „Euer Ehren, in der Sache Simpson gegen Burns ist bereits entschieden worden, dass…“, sind vor deutschen Gerichten in dieser Form nicht denkbar. Hier ist jedes Verfahren grundsätzlich als individuelle Entscheidung zu betrachten, es ist stets auf die konkreten Umstände des Einzelfalls abzustellen. Und generell gilt ein Urteil auch nur im Rechtsverhältnis zwischen den Parteien, die an dem Gerichtsverfahren beteiligt sind.

				Daher müssen andere deutsche Gerichte nun nicht so entscheiden wie das Amtsgericht Leipzig, auch wenn es um vergleichbare oder gegebenenfalls sogar identische Sachverhalte geht. Allerdings ist zuzugeben, dass einem Urteil mehr Gewicht zukommt, je höher das urteilende Gericht anzusiedeln ist. Ergeht beispielsweise eine Entscheidung durch ein Oberlandesgericht, dann werden sich anschließend auch die in diesem Bezirk befindlichen Amts- und Landgerichte an diese Marschroute halten. Noch eindeutiger ist regelmäßig die Vorgabe des Bundesgerichtshofs, ein Urteil der Karlsruher Richter hat natürlich Signalwirkung.

				An dieser Stelle soll keine wissenschaftlich tiefgreifende Abhandlung zu dieser Problematik erfolgen, sondern ein praktischer Hinweis: Aufgrund der Tatsache, dass die Tendenz ganz klar in Richtung „Streaming ist illegal“ geht, kann derzeit nur dringend davon abgeraten werden, Nachfolger von Kino.to & Co. zu nutzen. Allerdings erfreuen sich derartige Portale wohl noch immer unvermindert großer Beliebtheit, da hier erfahrungsgemäß die Gefahr, erwischt zu werden, nicht annähernd so hoch ist wie beim „klassischen“ Filesharing.

			

		

	
		
			
				3 Besonderheiten beim Filesharing

				Im Vergleich zu anderen Urheberrechtsverletzungen gibt es in Filesharing-Fällen einige Besonderheiten, die man kennen muss, um im Zweifelsfall richtig reagieren zu können. Denn insbesondere Aktivitäten in Tauschbörsen können mittlerweile mit vergleichsweise geringem Aufwand aufgedeckt und so protokolliert werden, dass sich daraus (auch gerichtlich) verwertbare Nachweise ergeben.

				Hält man sich vor Augen, dass man per Dateitausch mit wenigen Mausklicks Hunderte von Dateien herunterladen kann, so wird auch das Gefahrenpotenzial deutlich, das beim Filesharing besteht. Ein Fall aus der Praxis, wie er immer wieder so oder so ähnlich vorkommt: Auf der Suche nach dem einen oder anderen aktuellen Song findet sich ein Archiv mit der Bezeichnung „dt. Top 100 Oktober 2012“. Darin befinden sich dann allem Anschein nach die entsprechenden Chart-Hits aus Deutschland – bei Lichte betrachtet also ein gefundenes Fressen für jeden Teenager. Die Krux liegt hierbei jedoch genau in der so verlockenden Vielfalt. Hinter jedem einzelnen Song kann sich ein anderer Urheber/Rechteinhaber verbergen – im schlimmsten Fall also 100 verschiedene. Und von jedem droht Abmahngefahr, sodass zumindest theoretisch im Fall eines solchen „Chart-Containers“ bis zu 100 Abmahnungen mit ebenso vielen Kostenforderungen eintrudeln können! Wenn man bedenkt, dass bei einer durchschnittlichen Abmahnung in etwa 500 Euro und mehr gefordert werden, kann auch mit nur geringen mathematischen Fähigkeiten leicht überschlagen werden, wie hoch ein eventueller Schadensersatz ausfallen kann. Derart hohe Summen werden zwar erfahrungsgemäß letztendlich nur in Ausnahmefällen tatsächlich gefordert bzw. gezahlt, die Gefahr bleibt jedoch bestehen.

				3.1 Privatkopie: ja oder nein?

				Ein zentraler und auch langwieriger Streit dreht sich um die Frage, ob es sich bei mittels Filesharing heruntergeladenen Dateien um zulässige Privatkopien oder um Raubkopien handelt. Früher fand sich im Urheberrechtsgesetz die Maßgabe, dass keine Kopien von „offensichtlich rechtswidrig hergestellten Vorlagen“ erstellt werden dürfen. Mit Blick auf die Situation in P2P-Tauschbörsen wurde bis dato argumentiert, dass es hier für den Nutzer schlichtweg unmöglich sei zu entscheiden, ob es sich im Einzelfall um rechtswidrige Vorlagen handelt oder nicht. Ganz abgesehen davon, dass der Zusatz „offensichtlich rechtswidrig“ nur schwer zu konkretisieren ist.

				Aufgrund dieser recht unbefriedigenden Lage wurde das Urheberrecht im Jahre 2008 reformiert und zusätzlich die Vorgabe „offensichtlich rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte Vorlage“ in das Gesetz aufgenommen. Und dieser Zusatz zielt nicht ausschließlich, aber doch in erster Linie auf die Filesharing-Nutzung ab, sodass ab diesem Zeitpunkt hier im Zweifelsfall anzunehmen war, dass es sich um illegale Daten handelt. Inzwischen hat sich diese Auffassung längst etabliert, die Sachlage bei Filesharing-Programmen ist mittlerweile eindeutig. Faustregel: Im Zweifel sind bei den hier getauschten Dateien Urheberrechtsverstöße anzunehmen. Als Ausnahme ist selbstverständlich rechtlich unbedenkliches Material zu nennen, wie z. B. die aktuelle Linux-Distribution oder vom Urheber freigegebene Werke.

				3.2 Haftungsfragen

				Nicht ganz so eindeutig, wie man vielleicht meinen sollte, gestaltet sich die Frage nach der Haftung. Wer für welches Verhalten wofür haftet, muss differenziert betrachtet werden. Es kommt dabei auf diverse Komponenten an. Und es hängt auch viel davon ab, was tatsächlich in ausreichender Art und Weise nachgewiesen werden kann.

				Haftung bei (un)gesichertem W-LAN?

				In solchen Fällen, in denen der Abgemahnte ein kabelloses Netzwerk (W-LAN) betreibt, wird davon ausgegangen, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht nur er als Inhaber des Internetanschlusses selbst, sondern eventuell auch unberechtigte Dritte Zugang zu seinem Netzwerk und damit auch prinzipiell die Möglichkeit haben, über seinen Anschluss Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Insofern treffen den Internetanschlussinhaber bestimmte Verpflichtungen, die wiederum in einer so genannten „Störerhaftung“ münden können. Diese Annahme kann nur dann entkräftet werden, wenn der Abgemahnte den Nachweis erbringen kann, dass sein W-LAN zum Zeitpunkt der Urheberrechtsverletzung ausreichend gegen unberechtigte Zugriffe abgesichert war. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn der betreffende W-LAN-Router sach- und fachgerecht, vielleicht sogar durch einen EDV-Dienstleister, eingerichtet worden ist, bzw. wenn die vorhandenen Sicherheitsfunktionen aktiviert sind (moderne Verschlüsselung, individuelles Passwort etc.). Denn die Tatsache, dass ein eigener Internetanschluss bzw. ein W-LAN betrieben wird, bringt den Umstand mit sich, dass man als Anschlussinhaber für die etwaigen Probleme, die eine solche potenzielle „Gefahrenquelle“ mit sich bringt, auch verantwortlich gemacht werden kann. Das Amtsgericht München bejahte 2011 die Störerhaftung sogar im Falle einer Rentnerin, die zwar einen Internetanschluss, jedoch keinen eigenen Computer besaß (Aktenzeichen: 142 C 2564/11). In einer recht aktuellen Entscheidung aus September 2012 hatte das Landgericht Köln hingegen weder eine Haftung des Anschlussinhabers als Störer noch als Täter in Betracht gezogen (Aktenzeichen: 33 O 353/11). Hierbei handelt es sich jedoch eher um eine Ausnahmeentscheidung, bei der dem Gericht die angebotenen Beweise des Rechteinhabers offensichtlich nicht als ausreichend erschienen.

				Mit nur sehr wenigen Ausnahmen (z. B. der Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. aus dem Jahre 2008, Aktenzeichen: 11 U 52/07) vertritt die Rechtsprechung mittlerweile überwiegend die Ansicht, dass nur ein hinreichend abgesichertes W-LAN die Erfüllung der eigenen Sorgfaltspflichten und damit letztlich einen Ausschluss der Störerhaftung bewirken kann. Mit dem „Sommer unseres Lebens“-Urteil von 2010 (Aktenzeichen: 
I ZR 121/08) hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass eine Verschlüsselung nicht nur aktiviert, sondern auch mit einem ausreichend sicherem Passwort versehen werden muss. Es genügt also definitiv nicht, das werkseitig vorgegebene Standardpasswort des Router-Herstellers zu belassen, es muss vielmehr durch ein individuelles ersetzt werden. Denn via Google & Co. sind relativ einfach und schnell Listen mit den Standardpassworten der meisten Router-Hersteller aufzustöbern. Ist der eigene Router also nicht in diesem Sinne hinreichend abgesichert, haftet der Internetanschlussinhaber selbst dann als „Störer“, wenn er sich zum Zeitpunkt der über seinen Internetzugang begangenen Urheberrechtsverletzung nachweislich im Urlaub befunden hat. Seine Pflichten bestehen darin, den eigenen Router gemäß dem aktuellen Stand der Technik jeweils so abzusichern, dass es unter normalen Maßstäben nicht zur unbefugten Nutzung seines Netzwerks durch Dritte kommen kann. Das gilt auch dann, wenn der Anschlussinhaber selbst nicht über die notwendigen technischen Kenntnisse verfügt und er deshalb kostenpflichtige Dienstleistungen in Anspruch nehmen muss.

				Unter dem Strich kann allen Internetanschlussinhabern nur empfohlen werden, ihren Router im Zweifel fachmännisch überprüfen bzw. einrichten zu lassen und vor allem die aktuelle „WPA2“-Verschlüsselung zu nutzen. Falls der vorhandene Router diese Methode nicht unterstützt, so sollte er aktualisiert oder notfalls durch ein modernes Gerät ersetzt werden.

				Haftung als Täter oder als „Störer“?

				Wie schon ausgeführt, gibt es eine Störerhaftung und auch eine Haftung als Täter einer Urheberrechtsverletzung. Im ersten Fall haftet der Anschlussinhaber unter Umständen für Versäumnisse der ihm obliegenden Sorgfaltspflichten z. B. bei mangelnder Absicherung seines Netzwerks auch dann, wenn er nachweislich nicht als Täter in Frage kommt. Auf ein etwaiges Verschulden kommt es hierbei nicht an, d. h. der Anschlussinhaber kann sich nicht mit fehlender Absicht oder Kenntnis herausreden. Der Anschlussinhaber hat alles ihm Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, um Urheberrechtsverletzungen über sein Netzwerk zu unterbinden.

				Wird ein Täter ermittelt, so kann dieser natürlich ebenfalls haftbar gemacht werden. Außerdem besteht für den „Störer“ dann generell die Möglichkeit, ihm gegenüber Schadensersatzansprüche geltend zu machen, da er ja wegen seiner Handlung im Wege der Störerhaftung verantwortlich gemacht worden ist.

				Haften Eltern für ihre minderjährigen Kinder?

				„Eltern haften für ihre Kinder“ – wer kennt diesen Spruch nicht?! An so ziemlich jeder Baustelle hängt mindestens ein Schild, das auf diese vermeintlich zutreffende Rechtslage hinweist. Allerdings wird die Aussage nicht dadurch wahr, dass sie regelmäßig wiederholt wird. Denn grundsätzlich haftet erst einmal niemand für eine andere Person. Dies kann zwar in bestimmten Fällen ausnahmsweise zutreffen, aber prinzipiell haftet jeder für eigenes Tun selbst. Das ist auch im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern nicht anders. Zwar kann man Eltern eventuell im Einzelfall die Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht vorwerfen. Sie haften dann aber für eigenes Handeln, nämlich eben für die Vernachlässigung der Aufsichtspflichten, und gerade nicht für das Handeln ihrer Kinder.

				Auch beispielsweise siebenjährige Kinder sind für ihr Handeln generell selbst verantwortlich. Zwar können sie aufgrund ihrer Minderjährigkeit noch keine Rechtsgeschäfte abschließen, aber sie können so genannte „Realakte“ vornehmen, also z. B. an einem Auto den Lack beschädigen, die kostbaren Blumen im Nachbargarten zerstören oder eben urheberrechtlich geschütztes Material mittels Tauschbörsen herunterladen.

				Und genau hierbei wird regelmäßig angenommen, dass die elterlichen Aufsichtspflichten verletzt werden, wenn Kinder über den Internetanschluss ihrer Eltern Urheberrechtsverletzungen begehen. Als Folge daraus können die Erziehungsberechtigten dann gegebenenfalls auf Unterlassung und Schadensersatz haftbar gemacht werden. Kann dem betreffenden Kind die erforderliche Einsichtsfähigkeit zugesprochen werden, was umso eher der Fall sein dürfte, je älter das Kind ist, haftet es sogar selbst. Nur weil das Kind eventuell nicht genügend Geld zur Verfügung hat, um den Schaden ersetzen zu können, bedeutet das noch nicht, dass ein solcher Anspruch nicht zugunsten des Abmahnenden bestehen kann. Es gilt dabei zu beachten, dass rechtskräftige, gerichtliche Entscheidungen immerhin 30 Jahre lang durchgesetzt werden können – und in diesem Zeitraum stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass das Kind auch irgendwann mal einen Beruf ergreift und eigene, ausreichende Einnahmen erzielt.

				Allerdings ist es so, dass die Frage, wann genau eine Aufsichtspflichtverletzung seitens der Erziehungsberechtigten anzunehmen ist, von deutschen Gerichten nicht einheitlich beurteilt wird. Es ist eine Tendenz dahingehend erkennbar, dass umfassende Auskunftspflichten und eventuelle auch Überwachungsmaßnahmen des Anschlussinhabers gegenüber seinen Kindern bejaht werden. Im Haushalt lebende Minderjährige sind daher so umfangreich wie möglich über die rechtliche Problematik im Zusammenhang mit der Nutzung von P2P-Tauschbörsen und auch mit anderweitigen Urheberrechtsverletzungen aufzuklären und zu belehren. Jedenfalls dann, wenn Eltern Anzeichen für Zuwiderhandlungen ihres Nachwuchses bemerken, müssen geeignete Überwachungsmaßnahmen ergriffen werden. Leider äußern sich die Gerichte nur selten detailliert dazu, wie genau solche Maßnahmen auszusehen haben. Faustregel: Je jünger die Kinder sind, desto umfangreicher und eindringlicher haben die Belehrungen und die Überwachungen zu erfolgen. Auch fehlende technische Kenntnisse auf Seiten der Eltern entbindet diese nicht von ihren Pflichten. Im Zweifel müssen sie fachmännische Unterstützung in Anspruch nehmen, selbst dann, wenn diese nicht kostenfrei zu erhalten ist.

				Das Alter der Kinder ist in jedem Fall in die Bewertung einzubeziehen, wie einsichtsfähig die Kinder sind bzw. in welchem Umfang eine entsprechende Belehrung auszufallen hat. Je älter ein Kind ist, desto mehr kann von ihm verlangt werden, die grundlegende Problematik zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten. Je eher kann auch in Bezug auf die Eltern eine Störerhaftung verneint werden, wie es etwa das Landgericht Mannheim bereits 2006 entschieden hat (Aktenzeichen: 7 O 76/06). Überwachungspflichten kämen in einem solchen Fall nur dann auf die Eltern zu, wenn es konkrete Anhaltspunkte für Rechtsverletzungen durch das Kind gibt.

				Unabhängig vom Kindesalter spielt auch die Menge der über eine Tauschbörse heruntergeladenen bzw. zur Verfügung gestellten Dateien eine Rolle. Je mehr Dateien vorhanden sind, je mehr Rechtsverstöße also anzunehmen sind, desto eher ist dies ein Indiz für eine mangelnde Belehrung bzw. Überwachung des Kindes durch die Eltern.

				Haften Eltern für ihre volljährigen Kinder?

				Hat der Nachwuchs bereits die 18 überschritten, besteht auf Seiten der Eltern auch keine Aufsichtspflicht mehr. Leider besteht derzeit noch keine Einigkeit unter deutschen Gerichten hinsichtlich der Frage, ob Eltern als „Störer“ für Urheberrechtsverletzungen ihrer bereits volljährigen, aber noch im elterlichen Haushalt lebenden Kinder zur Verantwortung gezogen werden können. Es existieren Entscheidungen, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung argumentieren. Wenn überhaupt, kann eine leichte Tendenz dahingehend ausgemacht werden, dass wohl eher keine Störerhaftung der Eltern für Filesharing-Urheberrechtsverletzungen ihres Nachwuchses besteht.

				Aufgrund der leider nach wie vor unsicheren Rechtslage kann allen Eltern jedoch nur eindringlich empfohlen werden, auch ihre volljährigen Kinder in ausreichendem Maße über die Materie zu informieren und jegliche Rechtsverletzungen zu untersagen.

				Haften Ehegatten für den jeweils anderen?

				Mitte 2012 hat das Oberlandesgericht Köln entschieden, dass Ehegatten nicht automatisch für die vom jeweils anderen begangene Urheberrechtsverletzungen haftbar zu machen sind (Aktenzeichen: 6 U 239/11). Hierbei gibt es allerdings für beide Seiten einige Nachweisprobleme. Es besteht zunächst einmal die Vermutung, dass der abgemahnte Inhaber des betreffenden Internetanschlusses diesen auch selbst nutzt. Wird jedoch die ernsthaft in Betracht kommende Möglichkeit dargelegt, dass auch andere Personen als Täter in Frage kommen, so muss der Abmahnende den Beweis der Täterschaft führen.

				In einem zweiten Schritt ist in solchen Konstellationen zu klären, ob die bloße Möglichkeit der (Mit-)Nutzung eines Internet­anschlusses bereits zur Haftung des Ehepartners führt. Dies wäre jedoch nur dann der Fall, wenn der andere Ehepartner positive Kenntnis von den rechtswidrigen Handlungen seines Partners/seiner Partnerin hätte oder wenn in irgendeiner Form eine Aufsichtspflicht bestünde. Eine solche Pflicht, wie sie etwa auf Seiten von Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern besteht, kann im Verhältnis von Ehegatten untereinander nicht bejaht werden. Sofern also keine positive Kenntnis nachzuweisen ist, kommt eine Haftung des einen Ehegatten für den anderen sicherlich nicht in Betracht.

				Wie sieht es mit der Haftung bei Wohngemeinschaften aus?

				Nicht nur in einem familiären Haushalten, sondern auch und gerade in Wohngemeinschaften gilt es die Problematik der Störerhaftung zu klären. Leider ist dies bislang weder durch den Gesetzgeber noch durch hinreichend klare Gerichtsentscheidungen geschehen. Die Rechtslage in Bezug auf den Internetanschluss einer WG ist daher momentan leider noch völlig ungewiss.

				Zwar hat sich 2006 das Landgericht Hamburg mit dieser Problematik beschäftigt (Aktenzeichen: 308 O 139/06) und eine Störerhaftung des Anschlussinhabers grundsätzlich bejaht, allerdings kann diese Ansicht wohl nicht verallgemeinert werden. Daher kann den betreffenden Personen, die einen WG-Internetanschluss auf ihren Namen bestellen (in aller Regel der Hauptmieter), nur geraten werden, die übrigen WG-Mitglieder auf die bestehende Rechtslage hinzuweisen und sie eindringlich aufzufordern, keine Rechtsverletzungen zu begehen. Ob eine schriftliche Belehrung mit Gegenzeichnung der WG-Bewohner dabei hilfreich ist, wurde leider noch nicht geklärt – schaden kann es jedenfalls nicht.

				Haftet der Anschlussinhaber für Gäste?

				Auch die Frage, ob ein Anschlussinhaber für Gäste seines Hauses haftet, also für eventuelle Urheberrechtsverletzungen als „Störer“ verantwortlich zu machen ist, kann an dieser Stelle leider nicht abschließend beantwortet werden. Zwar hat z. B. das Landgericht Düsseldorf 2009 geurteilt, dass der Anschlussinhaber zu einer „verdachtsunabhängigen Prüfung und Überwachung volljähriger Haushaltsangehöriger“ grundsätzlich nicht verpflichtet ist (Aktenzeichen: 12 O 594/07). Allerdings wurde die Haftung des Internetanschlussinhabers gleichwohl bejaht, da dieser auf der einen Seite zwar immer wieder auch Gästen die Internetnutzung über seinen Zugang gestattet hatte, er auf der anderen Seite aber keinerlei Schutzvorkehrungen getroffen hat. Die Einrichtung etwa von individuellen Zugängen mittels Nutzernamen und Passwort wäre ihm durchaus zumutbar gewesen.

				Ein Jahr später, nämlich 2010, hat das Landgericht Frankfurt a. M. entschieden, dass der Betreiber eines Hotels nicht für die Filesharing-Aktivitäten seiner Gäste haftet (Aktenzeichen: 2-6 S 19/09). Sofern die Hotelgäste vor Nutzung des Hotel-Internetanschlusses entsprechende Hinweise und Belehrungen erhalten haben, sei den Hotelverantwortlichen nichts vorzuwerfen, so das Gericht.

				Somit kann auch in diesem Fall nur empfohlen werden, Gäste genauso wie die eigenen Kinder zu belehren und – bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte – deren Internetaktivitäten gegebenenfalls sogar zu überwachen. In jedem Fall ist die Einrichtung von technischen Einschränkungen z. B. durch unterschiedliche Nutzerkonten, durch Aktivierung von Protokollfunktionen oder auch durch Begrenzung der Übertragungsbandbreite empfehlenswert.

				Haftet ein Unternehmen für Mitarbeiter?

				Anderes Problem, gleiche Ausgangssituation: Auch die Haftung von Unternehmen ist auf dem Sektor Filesharing bislang nicht zufriedenstellend geklärt.

				Grundsätzlich ist die Unternehmensleitung, also etwa der GmbH-Geschäftsführer oder der AG-Aufsichtsratsvorsitzende etc., in der Verantwortung für das Handeln seiner Mitarbeiter. In Bezug auf Urheberrechtsverstöße mittels Filesharing existieren sowohl Ansichten, dass Unternehmen für Rechtsverstöße der Angestellten haften, als auch gegenteilige Auffassungen.

				Wichtig ist jedoch stets, dass auch Unternehmen alles technisch Mögliche in die Tat umsetzen müssen, um ihren Internetanschluss so sicher wie möglich zu gestalten. Sinnvoll ist sicherlich auch die Unterweisung der Angestellten in puncto Urheberrechtsverstößen.

				Für diejenigen, die ein Unternehmen erwerben, dürfte eine Entscheidung des Landgerichts Berlin aus April 2012 von Interesse sein (Aktenzeichen: 52 O 123/11). Die Berliner Richter zeigten sich nämlich der Auffassung, dass der Erwerber eines Unternehmens in alle Rechte und Pflichten des Veräußerers, also des ehemaligen Inhabers, eintritt und somit u. a. auch für eine von diesem abgegebene Unterlassungserklärung haftet. Ist also bereits in der Zeit vor Verkauf des Unternehmens eine Abmahnung erfolgt und eine Unterlassungserklärung abgegeben worden, so übernimmt der neue Inhaber diese „Altlast“ mit und muss sich auch an diese Erklärung halten. Andernfalls droht ihm die festgelegte Vertragsstrafe.

				3.3 Auskunftsrechte

				Vielfach wird die Frage gestellt, wie es die Urheber bzw. Rechteinhaber eigentlich schaffen, Rechtsverstöße zu verfolgen und gerade Filesharing-Nutzern auf die Spur zu kommen.

				IP-Adresse

				Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die so genannte IP-Adresse. Bei Wikipedia findet sich dazu folgende Erläuterung:

				„Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die – wie z. B. das Internet – auf dem Internetprotokoll (IP) basiert. Sie wird Geräten zugewiesen, welche an das Netz angebunden sind und macht die Geräte so adressierbar und damit erreichbar. � Die IP-Adresse wird verwendet, um Daten von ihrem Absender zum vorgesehenen Empfänger transportieren zu können.“

				(Quelle: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse, 16.10.2012)

				Anhand der IP-Adresse können also Computer exakt in einem Netzwerk, egal ob im Intranet oder Internet, identifiziert werden; anders wäre die Datenübertragung zwischen mehreren Rechnern wohl nur schwer möglich. Die IP-Adresse lässt sich sozusagen mit der Wohnanschrift eines Menschen vergleichen. Denn auch hinter einer IP-Adresse kann sich ein oder gar mehrere Rechner verbergen. Bei genauerem Hinsehen lässt sich anhand der IP-Adresse zunächst einmal der Inhaber eines Internetanschlusses ermitteln, über den ein bestimmter Computer bzw. Router die Verbindung zum Internet aufgebaut hat. Es ist daher grundsätzlich denkbar, dass nicht nur eine Person, sondern mehrere gleichzeitig über einen Internetanschluss Zugang zum World Wide Web haben. Somit lässt sich anhand der IP-Adresse nicht unmittelbar ein bestimmter Filesharing-Nutzer ausfindig machen, sondern lediglich der Inhaber des Internetanschlusses.

				Früher: Strafverfahren

				Die Ermittlung der Anschrift des Internetanschlussinhabers war vor der Gesetzesänderung 2008 nur im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zu realisieren.

				Der typische Ablauf war folgender: Einem Rechteinhaber wurde ein Urheberrechtsverstoß bekannt und er erhielt die IP-Adresse des „Täters“. Daraufhin erstattete er Strafanzeige „gegen unbekannt“ und beantragte Akteneinsicht, um auf diese Weise Einblick in die durch Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten Informationen zu erlangen. Irgendwo in der Akte befand sich in aller Regel u. a. auch die Anschrift des Anschlussinhabers. Mit diesen Erkenntnissen ausgerüstet, war der Rechteinhaber nunmehr in der Lage, eine zivilrechtliche Abmahnung versenden und dadurch insbesondere seine Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. Im Zweifel mussten diese gerichtlich geltend gemacht werden, aber immerhin war jetzt die Gegenseite nicht mehr „unbekannt“, sondern hatte einen Namen und eine Adresse.

				Das parallel laufende Strafverfahren verlief nicht selten im Sande, zumal der Rechteinhaber daran auch kein gesteigertes Interesse mehr hatte – inzwischen lagen ihm die entscheidenden Informationen ja vor. Und auch durch eine eventuelle Verurteilung des potenziellen Rechtsverletzers hätte der Rechteinhaber keine Möglichkeit gehabt, Schadensersatz zu erhalten. Die Einleitung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens diente einzig und allein dem Zweck, Name und Anschrift des Anschlussinhabers zu erlangen. Die negative Begleiterscheinung für den Filesharing-Nutzer war der Umstand, dass er ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten war und sich der Gefahr einer Verurteilung ausgesetzt sah. Das konnte im schlimmsten Fall zu einer doppelten Bestrafung führen, indem die Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz bestand und zusätzlich eine Geldstrafe oder gar eine (allerdings eher in seltenen Ausnahmefällen verhängte) Freiheitsstrafe hinzunehmen war.

				Die individuelle Strafe hängt von vielen Faktoren ab, u. a. davon, ob der Betroffene bereits einschlägig vorbestraft ist, wie hoch das Ausmaß des Schadens ist, wie hoch sein Einkommen bzw. seine finanziellen Verpflichtungen sind usw. Eine Verurteilung zu einer hohen Geldstrafe (90 Tagessätze oder mehr), die eine Vorstrafe zur Folge hat, oder gar die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ist wohl eher die Ausnahme. In aller Regel werden, wenn überhaupt Strafverfahren vor Gericht landen, vergleichsweise geringe Geldstrafen verhängt. Das Gericht orientiert sich stets an den finanziellen Möglichkeiten des Betroffenen, sodass bei einer „geringen Geldstrafe“ auch schon mal ein recht hoher Gesamtbetrag herauskommen kann.

				Heute: Auskunftsrecht

				Das Risiko von solchen doppelten Sanktionen besteht inzwischen in dieser Form nicht mehr. Es ist zwar noch nicht gänzlich beseitigt, da Rechteinhaber nach wie vor die Möglichkeit haben, im Falle von Urheberrechtsverletzungen nicht nur zivilrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, sondern auch Strafanzeige zu erstatten. Allerdings sind sie seit der Reform des Urheberrechts im Jahre 2008 nicht mehr auf den strafrechtlichen Weg angewiesen, da mittlerweile ein direkter Auskunftsanspruch zugunsten der Rechteinhaber gegenüber Internetserviceprovidern, also der Telekom, Vodafone, 1&1, NetCologne & Co., im Gesetz verankert ist. Inzwischen, und das zeigt die Praxis sehr deutlich, ist die Einleitung von Strafverfahren nicht mehr „Ziel Nr. 1“ und daher eher die Ausnahme. Im Vordergrund steht ganz klar die Realisierung von Unterlassungs- und von Schadensersatzansprüchen auf dem Zivilrechtsweg.

				Erlangung der Auskunft

				Inzwischen existieren diverse Unternehmen, die ihre Einkünfte dadurch erzielen, dass sie als Dienstleister für Rechteinhaber und deren Anwälte die IP-Adressen von Teilnehmern an Filesharing-Tauschbörsen ermitteln. Derartige Dienstleistungen kann man bewerten, wie man möchte, sie sind jedenfalls generell zulässig.

				Ein nicht geringer Teil deutscher Gerichte akzeptiert die auf diese Weise „gerichtsfest“ gewonnenen Erkenntnisse als taugliche Nachweise. Dazu gehören u. a. eidesstattliche Versicherungen der Mitarbeiter dieser Unternehmen oder auch Gutachten zur Funktionsweise der eingesetzten Recherchesoftware. Der Ablauf zur Ermittlung von IP-Adressen, über die urheberrechtlich geschützte Inhalte heruntergeladen bzw. für Dritte zum Download bereitgestellt werden, und letztlich auch zur Durchsetzung von urheberrechtlichen Ansprüchen, wird tagtäglich vielfach durchgeführt und ist im Grunde immer gleich gestaltet:

				
						Ermittlung: Unternehmen, wie u. a. Digiprotect, Logistep oder Guardaley Ltd., sind darauf spezialisiert, Nutzer bzw. IP-Adressen in P2P-Tauschbörsen aufzuspüren und deren Aktivitäten zu protokollieren. Werden Urheberrechtsverstöße festgestellt, werden Rechteinhaber sowie deren Anwälte informiert.

						Gericht: Mit den ermittelten Daten zieht der betreffende Rechteinhaber vor Gericht, um einen Beschluss zu erwirken, mit dessen Hilfe er Auskunft vom jeweiligen Internetserviceprovider beantragen kann.

						Auskunft: Nach positiver gerichtlicher Entscheidung kann sich der Rechteinhaber an den Internetserviceprovider wenden und um Herausgabe von Name und Anschrift des ermittelten Anschlussinhabers ersuchen.

						Abmahnung: Anschließend kann der Rechteinhaber über seinen Anwalt ein Abmahnschreiben erstellen lassen, in welchem gegenüber dem Internetanschlussinhaber Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz geltend gemacht werden.

				

				Wie gesagt: Im Grunde ist gegen eine solche Vorgehensweise nichts zu sagen, es ist alles noch im „grünen Bereich“. Allerdings scheint es so, als ob sich in diesem Umfeld das eine oder andere „schwarze Schaf“ betätigt und das Instrument der Abmahnung missbraucht, nur um auf diesem Weg zusätzliche Einnahmen zu generieren.

				Gewerbliches Ausmaß

				Das entscheidende Kriterium im Rahmen der Entscheidung, ob ein gerichtlicher Beschluss positiv ausfällt und dem Rechteinhaber die begehrte Auskunft gewährt wird, ist die Frage nach dem „gewerblichen Ausmaß“ der mutmaßlichen Urheberrechtsverletzung. Da es sich hierbei leider um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, muss er durch die Rechtsprechung konkretisiert werden. Dies ist bis dato auch aufgrund zahlreicher Entscheidungen geschehen – leider macht das die Lage der Abgemahnten nicht wirklich besser. Denn nun muss man sich durch Unmengen an Urteilen kämpfen, um den Begriff des „gewerblichen Ausmaßes“ mit Leben füllen zu können. Bedenkt man, dass die Auskunft durch den Internetserviceprovider einen Eingriff in das grundrechtliche geschützte Fernmeldegeheimnis seines Kunden darstellt, so wird deutlich, dass dieses „gewerbliche Ausmaß“ schon eine vergleichsweise hohe Hürde darstellen sollte.

				Bei einem Blick auf die zu dieser Thematik ergangene Rechtsprechung zeigt sich jedoch, dass nicht wenige dieser Entscheidungen zugunsten der Rechteinhaber diese Hürde offenbar nicht ganz so hoch einschätzen. Allerdings muss man auch sagen, dass es bislang noch an einer eindeutigen, einheitlichen Linie der Gerichte fehlt. Es gibt daher viele Entscheidungen, die auf der gleichen argumentativen Linie liegen bzw. zu den gleichen Ergebnissen bei vergleichbarer Sachlage gelangen. Allerdings bestehen fast ebenso viele Entscheidungen, die genau in die Gegenrichtung zielen. Nachfolgend einige Beispiele, um die grundsätzliche Problematik zu verdeutlichen:

				
						Das Oberlandesgericht München hat 2011 entschieden, dass die mittels Tauschbörsensoftware begangenen Urheberrechtsverstöße prinzipiell als gewerbliches Ausmaß einzustufen seien (Aktenzeichen: 29 W 1708/11).

						Auch das Oberlandesgericht Schleswig liegt in einem Urteil aus dem Jahre 2010 auf der gleichen argumentativen Linie (Aktenzeichen: 6 W 26/09).

						Das Landgericht Kiel ging 2009 davon aus, dass das einmalige Herunter- bzw. Hochladen einer Datei in eine Tauschbörse nie ein gewerbliches Ausmaß begründen kann (Aktenzeichen: 2 O 221/09).

						Das Oberlandesgericht Köln hat 2009 in puncto gewerbliches Ausmaß darauf abgestellt, dass das Anbieten eines Musikalbums „innerhalb der relevanten Verkaufs- und Verwertungsphase“ als gewerblich in diesem Sinne einzustufen ist; eine Gewinnerzielungsabsicht des Abgemahnten sei nicht zusätzlich erforderlich (Aktenzeichen: 6 W 182/08).

						Das Landgericht Frankenthal hat 2009 das Vorliegen einer gewerblichen Ausmaßes in solchen Fällen verneint, in denen es an Planmäßigkeit und Dauerhaftigkeit des Downloads sowie einer Gewinnerzielungsabsicht des Abgemahnten mangelt (Aktenzeichen: 6 O 60/09).

						In vergleichbarer Weise hat das Oberlandesgericht Köln auch in einigen seiner Entscheidungen argumentiert, u. a. auch 2012, als es für das gewerbliche Ausmaß entweder ein besonders wertvolles Werk oder eine hinreichend umfangreiche Datei innerhalb ihrer relevanten Verwertungsphase für erforderlich hielt; bezüglich eines mehr als ein Jahr alten Computerspiels hatten die Kölner Richter entsprechend das gewerbliche Ausmaß verneint (Aktenzeichen: 6 W 13/12).

						Zur Frage, bis wann sich ein Werk noch in seiner „relevanten Verwertungsphase“ befinden soll, hat u. a. auch das Landgericht Berlin Stellung genommen, indem es diese Phase auf sechs Monate ab Verkaufsbeginn festgelegt hat (Aktenzeichen: 16 O 433/10).

						Das Oberlandesgericht Köln wiederum dehnt diesen Sechs-Monats-Zeitraum dann aus, wenn das betreffende Werk z. B. aufgrund einer Auszeichnung (Oskar-Verleihung o. ä.) wieder ins Zentrum des allgemeinen öffentlichen Interesses rückt (Aktenzeichen: 6 W 91/1).

						2011 hat das Oberlandesgericht Köln entschieden, dass ein Werk mehr als zwei Jahre nach seiner Erstveröffentlichung sich nicht mehr in der relevanten Verwertungsphase befindet; das gewerbliche Ausmaß wurde dementsprechend verneint (Aktenzeichen: 6 W 121/11).

						Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat geurteilt, dass das einmalige Anbieten eines drei Monate alten Computerspiels kein gewerbliches Ausmaß begründet (Aktenzeichen: 3 W 184/08).

						Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Köln soll das Bereitstellen einer Vier-Minuten-Musikdatei, die online für etwa einen Euro erworben werden kann, nicht zur Bejahung des gewerblichen Ausmaßes führen (Aktenzeichen: 6 W 260/11).

						Die Richter am Landgericht Köln haben 2010 entschieden, dass ein gewerbliches Ausmaß auch dann zu bejahen ist, wenn ein Film bereits vor der Veröffentlichung in Deutschland in Tauschbörsen bereitgestellt bzw. heruntergeladen wird (Aktenzeichen: 209 O 238/10).

						Nicht auf die Handlung des Herunterladens bzw. des Bereitstellens von Dateien in P2P-Tauschbörsen, sondern auf die Dienstleistung der Internetserviceprovider bezieht das Landgericht Bielefeld den Begriff des gewerblichen Ausmaßes; demnach soll es also nicht darauf ankommen, ob der Abgemahnte selbst gewerblich gehandelt hat oder nicht (Aktenzeichen: 4 OH 385/09). Anmerkung: Das Bielefelder Landgericht dürfte mit seiner Auffassung recht alleine dastehen, jedenfalls sind bislang keine vergleichbaren Entscheidungen bekannt.

						Auch der Bundesgerichtshof hat sich mit dieser Problematik beschäftigt, zuletzt 2012. Die Karlsruher Richter haben entschieden, dass für den Auskunftsanspruch in Fällen „offensichtlicher Rechtsverletzung“ kein gewerbliches Ausmaß erforderlich sei (Aktenzeichen: I ZB 80/11).

				

				Bei der obigen Auflistung exemplarischer Gerichtsentscheidungen wurden jeweils auch die Aktenzeichen genannt, um interessierten Lesern die Möglichkeit zu geben, die betreffenden Urteile recherchieren zu können.

				Wie man sieht, reicht das Spektrum der Antworten auf die Frage nach einem rechtmäßigen Auskunftsanspruch bei Urheberrechtsverletzungen von „grundsätzlich immer bei P2P-Tauschbörsen“ über „kommt darauf an“ und „nur innerhalb des relevanten Verwertungszeitraums“ bis hin zu „gar kein gewerbliches Ausmaß erforderlich“. Die Kenntnis dieser Rechtsprechung hilft einem Rechtsanwalt dabei, einen Filesharing-Fall effektiver zu bearbeiten. Denn es gibt zwei entscheidende Aspekte, die für Abgemahnte interessant werden können: Zum einen haben sie Anspruch auf Einsicht in die Akte des gerichtlichen Beschlusses über das Auskunftsersuchen des Abmahnenden. Ein Blick in die Gerichtsakten kann eventuell sehr aufschlussreich sein und auch nachträglich verwertbare Informationen ans Tageslicht fördern. Zum anderen steht Abgemahnten auch nach Abschluss des Auskunftsverfahrens ein Anspruch auf Beschwerde gegen diesen Beschluss zu.

				Das Oberlandesgericht Köln hat 2010 entschieden, dass abgemahnte Internetanschlussinhaber auch dann noch Beschwerde gegen den Auskunftsbeschluss einlegen können, wenn dieses Verfahren bereits abgeschlossen ist. Zwar kann im Rahmen einer solchen Beschwerde nicht die eventuelle Fehlerhaftigkeit der zugrunde gelegten Ermittlungsergebnisse (u. a. also die IP-Adresse) geltend gemacht werden, aber das Vorliegen des gewerblichen Ausmaßes kann bestritten werden. Dies hätte dann unter Umständen zur Folge, dass dieses Ausmaß nachträglich verneint und der ursprünglich (für den Abmahnenden) positive Beschluss verworfen werden müsste. Zu der Frage, wie dann mit der schon längst erteilten Auskunft des Internetserviceproviders umzugehen ist, haben sich die Kölner Richter leider nicht abschließend geäußert.

				3.4 Kosten

				Neben dem eigentlichen Verstoß gegen das Urheberrecht taucht bei Abmahnungen in aller Regel die Frage nach etwaigem Schadensersatz auf, den der Abgemahnte an den Abmahnenden zahlen soll. Man könnte zwar meinen, dass im Prinzip ja gar kein Schaden entsteht, denn eine digitale Kopie verletzt oder zerstört ja das Original nicht; insofern besteht schon ein gewisser Unterschied zum Diebstahl einer CD im Laden um die Ecke.

				Lizenzgebühren

				Im Urheberrecht wird auf einen anderen Gesichtspunkt abgestellt: Hätte der Abgemahnte den Rechteinhaber vor der Nutzung des Werkes um Erlaubnis gefragt, so wie es das Gesetz vorsieht, dann hätte eine Nutzung normalerweise nur gegen Zahlung eines entsprechenden Entgelts erfolgen können. Denn Inhaber von Urheberrechten haben natürlich ein berechtigtes Interesse daran, ihre Schöpfungen auch wirtschaftlich zu nutzen. Und dazu gehört u. a. auch das Einräumen von Nutzungsrechten gegen Entgelt, den so genannten „Lizenzen“. Und weil der Abgemahnte nicht die Zustimmung des Rechteinhabers eingeholt hat und somit auch keine Lizenzvereinbarung getroffen werden konnte, besteht nun der Schaden des Rechteinhabers genau in diesen entgangenen Lizenzgebühren.

				Entgangener Gewinn

				Zudem werden auch immer wieder entgangene Gewinne als Argument für einen höheren Schadensersatz angeführt. Denn derjenige, der z. B. einen Film illegal herunterlädt, geht ja nicht ins Kino und kauft auch keine DVD. Dies ist jedenfalls die Argumentation der Rechteinhaber – auch wenn aktuelle Studien (u. a. „Reel Piracy: The Effect of Online Film Piracy on International Box Office Sales“ der Universität von Minnesota USA) belegen, dass ein Schaden durch illegales Filesharing an den Kinokassen kaum messbar ist. Aber gänzlich von der Hand zu weisen ist die Argumentation vorwiegend der Film- und der Musikindustrie nun einmal nicht.

				Anwaltsgebühren

				Eine weitere Schadensposition besteht in den Gebühren, welche für das Tätigwerden des abmahnenden Rechtsanwalts anfallen. Da Anwälte nur in Ausnahmefällen kostenlos arbeiten dürfen und prinzipiell natürlich wie alle anderen Berufe auch einen Anspruch auf Entlohnung ihrer Arbeit haben, müssen die bei einer Abmahntätigkeit anfallenden Gebühren beglichen werden. Zunächst einmal hat eigentlich der Mandant, d. h. in Filesharing-Fällen der betreffende Rechteinhaber, die Dienstleistung zu bezahlen, die er beauftragt hat. Er ist als Mandant in erster Linie Kostenschuldner für den von ihm beauftragten Rechtsanwalt. Und genau diese Kosten entstehen ihm ja nur dadurch, dass er seine Rechte nach dem Urheberrecht durchsetzen will. Daher ist dies ebenfalls ein Schaden, welcher seitens des Rechtsverletzers zu ersetzen ist.

				Die Anwaltsgebühren richten sich nach dem so genannten Streitwert einer Angelegenheit. Wenn beispielsweise der Käufer einer Sache auf Lieferung dieser Sache klagt, weil er per Vorkasse gezahlt hat und der Verkäufer nun die Sache nicht liefert, so entspricht der Streitwert dem Kaufpreis der Kaufsache. Leider ist die Ermittlung des Streitwerts nicht immer so eindeutig. Denn gerade im Urheberrecht kann der potenzielle Schaden, wie oben ausgeführt, nicht eindeutig beziffert werden. Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, dass mithilfe von Pauschalen bzw. Schätzungen gearbeitet werden kann. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen der abmahnende Rechtsanwalt festlegt, um welchen Streitwert es in der konkreten Sache geht und wie hoch dann dementsprechend seine Gebühren ausfallen. Selbstverständlich darf er hierbei nicht „über die Stränge schlagen“, er muss sich an den durch die Rechtsprechung in vergleichbaren Angelegenheiten entwickelten Streitwerten orientieren.

				Allerdings existieren keine offiziellen Richtlinien oder Tabellen, wie es sie z.B. im Unterhalts- oder im Reiserecht gibt. Daher steht Anwälten bei der Ermittlung des Streitwerts ein gewisser Ermessenspielraum zu. Das ist für den Abgemahnten jedoch nicht nur nachteilig, denn dadurch erhält auch er stets die Gelegenheit, seinerseits Argumente für einen geringeren Streitwert ins Feld zu führen. Können sich die Parteien nicht einigen, muss natürlich letztendlich ein Gericht darüber befinden.

				Für eine erste Orientierung und um sich einen Überblick verschaffen zu können, finden sich in diesem Ratgeber – nach Filmen, Musik und Software unterteilt – Tabellen mit bisher entschiedenen Fällen und den dazugehörigen Streitwerten (s. u. auf S. 101). Zusätzlich wird anhand von verschiedenen Beispielen anwaltlicher Kostenrechnungen verdeutlicht, wie hoch etwa Anwaltsgebühren in Filesharing-Fällen ausfallen können.

				Beratungshilfe

				Hat jemand nicht die erforderlichen finanziellen Mittel, um den Rechtsweg zu beschreiten bzw. um anwaltlichen Rat einzuholen, so kann ihm unter bestimmten Voraussetzungen für das gerichtliche Verfahren die so genannte Prozesskostenhilfe und für die außergerichtliche Anwaltstätigkeit die so genannte Beratungshilfe gewährt werden. In diesen Fällen trägt dann die Staatskasse das Honorar des Anwalts.

				In puncto Filesharing-Abmahnung ist natürlich in erster Linie die Beratungshilfe interessant, da sich der Rechtsstreit hier ja noch im vorprozessualen Stadium befindet. Grundsätzlich kann Beratungshilfe beim örtlichen Amtsgericht beantragt werden. Dazu sind taugliche Nachweise über die finanzielle Situation vorzulegen. Voraussetzungen für die Bewilligung der Beratungshilfe sind:

				
						die Verfolgung eines Rechts darf nicht rechtsmissbräuchlich erfolgen

						die wirtschaftliche Situation des Betroffenen lässt es nicht zu, dass er die Anwaltsgebühren aus eigener Tasche zahlt (z. B. bei Bezug von Hartz-IV-Leistungen o. ä.)

				

				Sind diese Voraussetzungen gegeben, wird die Beratungshilfe bewilligt und der Antragsteller erhält einen Beratungshilfeschein. Mit diesem kann der beauftragte Anwalt dann seine Kosten gegenüber der Staatskasse geltend machen.

				Nun war es längere Zeit umstritten, ob bei Filesharing-Fällen, also bei potenziellen Urheberrechtsverletzungen, überhaupt Beratungshilfe gewährt werden kann. Inzwischen haben mehrere Gerichte darüber zugunsten der Antragsteller entschieden, sodass in aller Regel entsprechende Anträge bewilligt werden. Es ist mittlerweile sogar so, dass auch im Falle mehrerer Abmahnungen für jeden einzelnen Fall jeweils gesondert Beratungshilfe gewährt wird. Dies haben 2011 u. a. das Amtsgericht Eisleben sowie das Amtsgericht Spandau so entschieden. Ansonsten wären solche Mandate auch von Seiten des Rechtsanwalts nicht wirtschaftlich vertretbar zu bearbeiten. Denn die Beratungshilfegebühren liegen weit unter den Gebühren, die das Gesetzt ansonsten für die „normalen“ Gebühren vorsieht. Da ist eine Entscheidung des Amtsgerichts Paderborn aus dem Jahre 2012 umso erfreulicher, mit der das Gericht auch eine Vergleichsgebühr als gerechtfertigt ansah. Der Anwalt kann somit nicht nur die „Grundgebühr“ in Form der so genannten Geschäftsgebühr und eine Pauschale für Porto- und Telekommunikation fordern, sondern auch eine zusätzliche Gebühr für den Abschluss eines Vergleichs – sofern es tatsächlich zu einem solchen kommt. Dies ist jedoch insbesondere bei Filesharing-Sachen nicht selten der Fall.

				Kostenerstattung bei unberechtigten Abmahnungen?

				Wenn der im Rahmen einer Abmahnung behauptete Vorwurf tatsächlich der Wahrheit entspricht und man nun einmal ertappt wurde, dann kommt man in aller Regel auch nicht daran vorbei, einen gewissen Schadenersatz leisten zu müssen. Über die genaue Höhe lässt sich in vielen Fällen trefflich streiten, aber an der prinzipiellen Schadensersatzpflicht bestehen zumeist nur wenig Zweifel.

				Wie sieht es jedoch dann aus, wenn die Abmahnung vollkommen unberechtigt erfolgt ist, weil etwa die Person des Abgemahnten verwechselt wurde oder der Vorwurf definitiv nicht zutrifft? In solchen Fällen trifft die zu Unrecht Abgemahnten zwar keine Pflicht zum Ersatz eines Schadens, Kosten entstehen ihnen dennoch - nämlich in Form der Kosten des eigenen Anwalts. Immer dann, wenn die Mitwirkung eines Rechtsanwalts – und sei es auch „nur“ in Form einer Beratung – notwendig und auch tatsächlich erfolgt ist, entstehen entsprechende Rechtsanwaltsgebühren. Als Faustregel lässt sich sagen: Je mehr der Anwalt tätig werden muss, z. B. beratend oder als Prozessvertreter, desto höher fallen insgesamt auch seine Gebühren aus.

				Allerdings hat sich der (fälschlicherweise) Abgemahnte ja nur deswegen um Rechtsrat bemüht, weil er aufgrund der Abmahnung dazu gezwungen war. Stellt sich später heraus, dass die Abmahnung unberechtigterweise erfolgt ist, muss der Abgemahnte zunächst einmal seinen Anwalt aus eigener Tasche zahlen. Aber hat er in einem solchen Fall einen Anspruch auf Ersatz dieses Schadens in Höhe der entstandenen Anwaltskosten gegen den Abmahnenden? Diese Frage wird in der Rechtsprechung leider nicht eindeutig beantwortet, die Tendenz geht derzeit in die Richtung, dass im Falle einer unberechtigten Abmahnung kein Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten besteht. Vielfach wird das seitens der Gerichte damit begründet, dass die Gefahr, zu Recht oder auch zu Unrecht abgemahnt zu werden, zum allgemeinen Lebensrisiko gehöre. Dies sehen u. a. das Oberlandesgericht Hamm (Aktenzeichen: 4 U 149/09) oder auch das Landgericht Köln (Aktenzeichen: 28 O 551/11) so. Anderer Auffassung sind z. B. das Amts- und das Landgericht in Bonn (Aktenzeichen: 2 C 525/07 bzw. 315 O 371/05) sowie das Landgericht Hamburg (Aktenzeichen 407 HKO 15/12).

				3.5 „100-Euro-Deckelung“?

				2008 ist die so genannte „100-Euro-Abmahnung“ eingeführt worden. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass unter bestimmten Voraussetzungen die anwaltlichen Kosten für eine Abmahnung einen Betrag von 100 Euro nicht überschreiten.

				Die entsprechende Vorschrift des Urheberrechtsgesetzes (§ 97a) lautet wie folgt:

				„§ 97a Abmahnung

				(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden.

				(2) Der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen für die erstmalige Abmahnung beschränkt sich in einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 100 Euro.“

				Der erste Absatz bietet sozusagen die Basis für die generelle Zulässigkeit von Abmahnungen. Im zweiten Absatz dieser Vorschrift verbirgt sich die Regelung, mit der in vielen Fällen die anwaltlichen Kosten für die Abmahnung auf 100 Euro begrenzt werden sollte. Das ursprüngliche Ziel, einem ausufernden Abmahnmissbrauch entgegenzuwirken, konnte jedoch leider nicht erreicht werden. Denn in der Praxis werden die Voraussetzungen dieser Norm vielfach so ausgelegt, dass sie gerade nicht anwendbar und die 100-Euro-Begrenzung nicht einschlägig sein soll. Ob und wann die einzelnen Voraussetzungen,

				
						erstmalige Abmahnung

						einfach gelagerter Fall

						unerhebliche Rechtsverletzung

						außerhalb des geschäftlichen Verkehrs

				

				einschlägig sind, ist in der Tat umstritten. Es muss daher in jedem individuellen Einzelfall eine genaue Prüfung erfolgen.

				Erstmalige Abmahnung

				Hat der angebliche Urheberrechtsverletzer zum ersten Mal eine Abmahnung von dem betreffenden Rechteinhaber erhalten, so kann dieses Merkmal als erfüllt angesehen werden. Fraglich ist, wie die Sachlage zu beurteilen ist, wenn der Abgemahnte bereits zuvor eine Abmahnung a) vom selben Rechteinhaber wegen einer anderen Verletzungshandlung oder b) von einem anderen Rechteinhaber wegen einer Urheberrechtsverletzung erhalten hat. Leider finden sich weder im Gesetz noch in gerichtlichen Urteilen ausreichende Hinweise dazu.

				Sollte der Abgemahnte vom gleichen Rechteinhaber wegen einer früheren Verletzung des Urheberrechts an genau dem gleichen Werk bereits abgemahnt worden sein, so hat er sehr wahrscheinlich diesbezüglich auch bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben und muss eine daraus resultierende Vertragsstrafe zahlen. Wie genau der Ablauf bei einer urheberrechtlichen Abmahnung ausgestaltet ist, wird später noch im Detail beschrieben (s. u. auf S. 73).

				Es dürfte wohl so sein, dass jedenfalls dann nicht mehr von einer erstmaligen Abmahnung gesprochen werden kann, wenn der Abgemahnte bereits eine oder gar mehrere Abmahnungen vom gleichen Rechteinhaber erhalten hat. Nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschrift dürfte der Rechtsverletzer dann nicht mehr in den Genuss der 100-Euro-Deckelung kommen.

				Einfach gelagerter Fall

				Noch schwammiger ist die Voraussetzung des „einfach gelagerten Falles“. Dementsprechend existieren auch verschiedene Ansichten dazu, wie sie genau auszulegen ist. Manchen Juristen genügt bereits die Tatsache, dass Filesharing-Abmahnungen eines bestimmten Rechteinhabers normalerweise immer durch die gleiche Anwaltskanzlei ausgesprochen werden. Aufgrund der ohnehin schon nicht sonderlich schwierigen Recherchen zur Ermittlung des Internetanschlussinhabers sowie der relativ einfach gelagerten rechtlichen Erwägungen soll man zur Bejahung eines einfach gelagerten Falles in diesem Sinne gelangen.

				Wenn sich eine Kanzlei geradezu auf Filesharing-Abmahnungen spezialisiert hat, ergeben sich im Laufe der Zeit zudem bestimmte Synergieeffekte, die wiederum zu einer weiteren Vereinfachung der Bearbeitung solcher Mandate führen. Das lässt sich u. a. auch daran erkennen, dass viele Anwälte bei Filesharing-Abmahnungen auf vorgefertigte Textbausteine zurückgreifen, sodass die Abmahnschreiben unter dem Strich immer gleich aussehen – mit Ausnahme natürlich des jeweiligen Adressaten und des konkreten Tatvorwurfs. Dies hat auch bereits u. a. im Jahre 2010 das Amtsgericht Frankfurt a. M. so festgestellt.

				Seit 2008 der zivilrechtliche Auskunftsanspruch eingeführt wurde, sind die Abmahnenden nicht mehr darauf angewiesen, extra ein Strafverfahren einleiten zu müssen, um an die Daten des Internetanschlussinhabers zu gelangen. Dies stellt eine zusätzliche Vereinfachung dar und kann durchaus als weiteres Argument für das Vorliegen eines einfach gelagerten Falles angeführt werden.

				Der Gesetzesbegründung zufolge soll dann ein einfach gelagerter Fall vorliegen, wenn eine offensichtliche Rechtsverletzung vorliegt, die nach Art und Umfang ohne großen Arbeitsaufwand bearbeitet werden kann. Dies kann bei Filesharing-Abmahnungen wohl jedenfalls dann bejaht werden, wenn es sich um „Standartabmahnungen“ handelt, die mit einer gewissen Routine bearbeitet werden. Insofern ist die Spezialisierung auf Filesharing-Abmahnungen einer Anwaltskanzlei durchaus mit gemischten Gefühlen zu betrachten. Auf der einen Seite ist die Beauftragung von Spezialisten in der Regel wünschenswert, um eine möglichst effektive Durchsetzung der eigenen Rechtsposition zu ermöglichen. Auf der anderen Seite kann aber genau diese Spezialisierung möglicherweise im Hinblick auf das Merkmal „einfach gelagerter Fall“ zum Verhängnis werden und eine eventuell empfindliche Kürzung des anwaltlichen Honorars zur Folge haben.

				Unerhebliche Rechtsverletzung

				Auch der Begriff der „unerheblichen Rechtsverletzung“ lässt sich leider nicht so ohne weiteres genau bestimmen. Die Unerheblichkeit der Rechtsverletzung muss anhand von qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten beurteilt werden. Letzteres ist in aller Regel kein Problem, zumindest dann, wenn es sich „nur“ um den Download eines einzigen urheberrechtlich geschützten Werks handelt. Was die Qualität angeht, können in erster Linie die Fallgestaltungen aus der Gesetzesbegründung zu § 97a Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes herangezogen werden. Diese sind z.B.

				
						ungenehmigtes Öffentlichmachen von Stadtplanausschnitten auf privaten Homepages

						ungenehmigtes Öffentlichmachen von Liedtexten auf privaten Homepages

						ungenehmigtes Verwenden eines Lichtbilds bei privaten Onlineauktionen

				

				Zwar ist hier das ungenehmigte Herunterladen bzw. Bereitstellen von Inhalten in P2P-Tauschbörsen gerade nicht genannt. Allerdings handelt es sich lediglich um Fallbeispiele und keineswegs um eine abschließende Aufzählung. Zudem spiegeln diese Beispiele zunächst einmal „nur“ die Ansicht des verantwortlichen Rechtsausschusses wider. Dass es im Alltag durchaus zahlreiche Fälle gibt, die von denen der genannten Beispiele abweichen, bedeutet nicht automatisch, dass diese dann nicht unter § 97a Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes fallen. Zudem ist diese Aufzählung ein Teil der Gesetzesbegründung und nicht der geltenden Vorschrift selbst.

				Die Unerheblichkeit ist allerdings auch in Bezug zur Eingriffswirkung auf Seiten des Rechteinhabers zu betrachten. Bei Lichte besehen vermögen Filesharing-Tauschbörsen gerade keinen „erheblichen“ Eingriff in diesem Sinne darzustellen. Bei dem Download nur eines einzigen Werks kann dieser Eingriff durch bloßes Unterlassen und Abgabe einer entsprechenden Unterlassungserklärung beseitigt werden. Der Umstand, dass in Tauschbörsen potenziell auch Dritte das Werk vom Anschluss des Abgemahnten herunterladen können, stellt lediglich eine abstrakte Gefahr dar, die sich in keiner Weise von der unterscheidet, die auch in Bezug auf die obigen Fallbeispiele der Gesetzesbegründung besteht.

				Darüber hinaus legt schon die Funktionsweise einer Tauschbörsensoftware nahe, dass nur von einem unerheblichen Eingriff auszugehen ist. Denn selbst wenn man davon ausgeht, dass Dritte tatsächlich das jeweilige Werk vom Internetanschluss des Abgemahnten heruntergeladen haben, so konnten sie die meiste Zeit über ohnehin nur einzelne, kleine Teile des Werks erhalten, die für sich genommen wahrscheinlich noch nicht einmal abspielbar gewesen sind und schon gar nicht den gesamten Inhalt darzustellen vermochten.

				Wie beispielsweise das Landgericht Köln 2009 entschieden hat, kann in der Bereitstellung von über 900 Dateien in einer Tauschbörsensoftware nicht mehr von einer nur unerheblichen Rechtsverletzung ausgegangen werden. Umgekehrt heißt das jedoch, dass jedenfalls das Herunterladen bzw. Bereitstellen von nur einem oder einigen wenigen Dateien als unerheblich einzustufen ist. Mit einer ähnlichen Argumentation hat der Bundesgerichtshof in seiner fast schon berühmten „Sommer unseres Lebens“-Entscheidung aus 2010 (Aktenzeichen: I ZR 121/08) die prinzipielle Anwendbarkeit der 100-Euro-Begrenzung in derartigen Bagatellfällen begründet.

				Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Bewertungen dieser Materie durch deutsche Gerichte muss derzeit noch davon ausgegangen werden, dass Filesharing-Fälle wohl nur ausnahmsweise als unerhebliche Rechtsverletzung in diesem Sinne eingestuft werden.

				Außerhalb des geschäftlichen Verkehrs

				Die Frage, ob der Download einer Datei bzw. das Bereitstellen derselben in einer P2P-Tauschbörse als „außerhalb des geschäftlichen Verkehrs“ zu werten ist, kann vergleichsweise einfach beantwortet werden. Sofern es sich tatsächlich nur ein einzelnes Werk oder zumindest nicht um eine Vielzahl von Werken handelt, liegt wohl regelmäßig keine geschäftliche, sondern eine rein private Handlung vor. Dies kann auch anhand der verwendeten Filesharing-Software bewertet werden, da es sich dabei in aller Regel um so genannte „Freeware“ handelt, um Software also, die für die private Nutzung kostenfrei erhältlich sind.

				Will der Rechteinhaber darauf abstellen, dass keine Handlung „außerhalb des geschäftlichen Verkehrs“ vorgelegen hat, so muss er dies belegen können. Er muss z. B. Nachweise für eine gewisse Regelmäßigkeit oder gar für eine erwerbsorientierte Handlung liefern. Wenn der Abgemahnte also etwa illegal heruntergeladene Inhalte verkaufen würde und der Abmahnende dies beweisen könnte, so könnte jedenfalls in einem solchen Fall keine rein private Handlung mehr angenommen werden. Das wiederum hätte zur Folge, dass auch bei Vorliegen der anderen Voraussetzungen keine Beschränkung der Abmahnkosten auf 100 Euro erfolgen könnte. Allerdings ist zu sagen, dass dies wohl eher die Ausnahme darstellen dürfte, in der überwiegenden Anzahl der Fälle handelt es sich in der Tat um privates Handeln.

			

		

	
		
			
				4 Sanktionen

				Wie bereits gezeigt, sind die technischen Rahmenbedingungen heutzutage so, dass Urheberrechtsverstöße in P2P-Tauschbörsen vergleichsweise einfach festgestellt werden können. Dies kann dann natürlich entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Die typischen Abläufe sind dabei im Wesentlichen gleich.

				4.1 Abmahnung

				Das erste Mittel der Wahl ist die Abmahnung des potenziellen Rechtsverletzers. Die Abmahnung ist eine Aufforderung, eine tatsächliche oder vermutete Rechtsverletzung zu unterlassen. Sie stellt ein gesetzlich vorgesehenes Instrument dar, um einen Verstoß gegen die Rechtsordnung rechtsverbindlich abschließend regeln zu können, ohne ein Gericht in die Sache einbeziehen zu müssen.

				Generell kann eine Abmahnung nicht nur im Bereich des Urheberrechts, sondern auch im Wettbewerbs-, im Marken- oder auch im Arbeitsrecht ausgesprochen werden. Mögliche Gründe für eine Abmahnung können generell u. a. die folgenden sein:

				
						Urheberrechtsverletzungen/Filesharing

						Verletzung fremder Markenrechte

						Verstöße gegen die Impressumspflicht auf einer Internetseite

						Unlautere Werbung

						Verletzung fernabsatzrechtlicher Informationspflichten (insbesondere Widerrufsbelehrung etc.) in einem Onlineshop

						Rechtswidrige Äußerungen

						Verstoß gegen Namensrechte (insbesondere im Domainrecht)

						Nicht beachtete Kennzeichnungs-/Informationspflichten (z. B. gemäß Batteriegesetz, Textilkennzeichnungsverordnung, Einheitenverordnung, Elektrogesetz etc.)

						Nichtbeachtung von Jugendschutzvorschriften

				

				Im Urheberrecht wird übrigens nicht danach unterschieden, ob ein Gewerbetreibender oder eine Privatperson die behauptete Rechtsverletzung begangen hat. Dies stellt einen Unterschied etwa zum Marken- oder auch zum Wettbewerbsrecht dar; hier sind nur „Handlungen im Geschäftsverkehr“ abmahnbar. Auch spielen im Bereich Filesharing Fragen des Verschuldens grundsätzlich keine Rolle. Es kommt also nicht darauf an, ob der Abgemahnte die Urheberrechtsverletzung mit Absicht oder „aus Versehen“ begangen hat. Ebenso wenig kann er sich dadurch entlasten, dass er sich auf seine Unkenntnis der juristischen Lage beruft.

				Bestandteile

				Die wesentlichen Bestandteile einer Filesharing-Abmahnung sind u.a.:

				
						Nachweis der Abmahnberechtigung: Handelt es sich bei dem Abmahnenden um den Inhaber der Urheber- bzw. Nutzungsrechte in Bezug auf das konkrete Werk?

						Genaue Beschreibung des Vorwurfs: Durch die detaillierte Beschreibung der behaupteten Rechtsverletzung muss der Abmahnende es dem Abgemahnten ermöglichen, seinen etwaigen Verstoß nachvollziehen und sich dazu äußern zu können.

						Aufforderung, die Rechtsverletzung zukünftig zu unterlassen: Die behauptete Rechtsverletzung darf selbstverständlich zukünftig nicht (mehr) begangen werden.

						Aufforderung, die betreffende Datei zu löschen: Die heruntergeladene bzw. für andere bereitgestellte Datei ist endgültig vom eigenen Computer zu löschen.

						Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung: Um die Ernsthaftigkeit der Unterlassungserklärung zu dokumentieren, muss diese strafbewehrt, d. h. mit einer so genannten Vertragsstrafe versehen sein.

						Aufforderung zur Zahlung von Schadensersatz: Entgangene Lizenzkosten bzw. sonstige Gewinne oder auch die für das Erstellen der Abmahnung angefallenen Anwaltskosten stellen den potenziellen Schaden auf Seiten des Abmahnenden dar.

						Fristsetzung: Die geforderten Handlungen sind innerhalb einer vom Abmahnenden gesetzten Frist vorzunehmen. Diese Frist kann mitunter auch recht kurz ausfallen, z. B. eine Woche oder sogar nur wenige Tage; das ist in Filesharing-Fällen nicht ungewöhnlich. Ob die gesetzte Frist im jeweiligen Einzelfall angemessen gewählt wurde, muss individuell durch einen Fachmann entschieden werden.

				

				Vorausgesetzt, die Rechtsverletzung wird nicht nur vermutet, sondern sie ist auch tatsächlich passiert, gibt es für den Abgemahnten nur eine Möglichkeit, ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden, nämlich, indem er die so genannte Wiederholungsgefahr aus dem Weg räumt. Diese Wiederholungsgefahr wird, untechnisch gesprochen, so lange vermutet, bis der Abgemahnte rechtsverbindlich erklärt, er werde die ihm vorgeworfene Handlung zukünftig nicht mehr begehen und sich ansonsten zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Nur die Abgabe einer solchen strafbewehrten Unterlassungserklärung kann also die Wiederholungsgefahr beseitigen und den Abmahnenden davon abhalten, den Rechtsweg einzuschlagen. Ein Gerichtsverfahren wird regelmäßig zeitlich und finanziell aufwändiger, sodass es zumeist sinnvoll ist, die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens möglichst zu vermeiden.

				Reaktionsmöglichkeiten

				Als Reaktion auf eine Abmahnung ist grundsätzlich Folgendes denkbar:

				
						Keine Reaktion

						Abgabe der Unterlassungserklärung

						Abgabe der Unterlassungserklärung und Zahlung von Schadensersatz

						Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung

						Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung und Zahlung von Schadensersatz

				

				Um es gleich vorweg zu sagen: Bei den allermeisten Sachverhalten ist die Variante „keine Reaktion“ definitiv nicht zu empfehlen! Selbst in Ausnahmefällen, wenn z. B. die Abmahnung erkennbar falsch bzw. an den Falschen adressiert ist oder wenn der Abgemahnte selbst die behauptete Rechtsverletzung nicht begangen und auch sonst alles ihm Mögliche unternommen hat, um eventuellen Rechtsverletzungen vorzubeugen, sollte nicht mit Schweigen, sondern mit einer entsprechenden Stellungnahme reagiert werden. Es kann dann beispielsweise die Abgabe der Unterlassungserklärung abgelehnt und gegebenenfalls auch die gesamte Abmahnung als unberechtigt zurückgewiesen werden. Dies sollte, wenn überhaupt, nur nach eingehender Prüfung durch einen auf derartige Fälle spezialisierten Rechtsanwalt geschehen – und auch nur dann, wenn der Abgemahnte über die nötige „Kriegskasse“ verfügt. Denn man muss sich bei einer solchen abweisenden Reaktion darüber klar sein, dass dem Abmahnenden dann im Grunde nur zwei Möglichkeiten bleiben: Entweder er lässt die Sache dann auf sich beruhen oder er zieht direkt vor Gericht. Die erste Variante dürfte tatsächlich nur in den wenigsten Fällen realistisch sein, die zweite droht in jedem Fall. Unabhängig davon, zu wessen Gunsten das Gerichtsverfahren später ausgeht, der Ärger ist vorprogrammiert und es steht ein gewisses Prozesskostenrisiko im Raum.

				In vielen Fällen hat sich die Methode „Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung und Zahlung von Schadensersatz“ als effektiv erwiesen. Hierbei ist es nicht zwingend so, dass Schadensersatz in der vom Abmahnenden geforderten Höhe geleistet werden muss. Es besteht prinzipiell immer die Möglichkeit, dass es zwischen den Parteien zu einer Einigung über die Schadensersatzleistung kommt. Vielfach wird sich auf eine Pauschale geeinigt, die niedriger als der ursprünglich geforderte Betrag ist. Es gilt aber zu beachten: Der Abmahnende kann sich auf eine vergleichsweise Einigung mit dem Abgemahnten einlassen, er muss es jedoch nicht. Er hat auch die Möglichkeit, auf seine ursprüngliche Forderung zu bestehen und es auf eine gerichtliche Entscheidung ankommen zu lassen.

				Rechtsmissbrauch

				Nicht jede Abmahnung ist per se auch rechtmäßig. Abgesehen von den bereits genannten Voraussetzungen (s. o. auf S. 73) dürfen auch keine Anzeichen für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegen. Leider gibt es keine exakten Vorgaben, wann ein Rechtsmissbrauch gegeben ist. Daher haben deutsche Gerichte im Zusammenhang mit Filesharing-Fällen verschiedene Kriterien entwickelt. Dazu zählen u. a.:

				Vollkommen überzogener Streitwert

				
						Forderung von nicht erstattungsfähigen Anwaltsgebühren

						Vorformulierter Verzicht auf „Einrede des Fortsetzungszusammenhangs“ in Unterlassungserklärung

						Bestimmung des gleichen Tages für die Frist der Abgabe der Unterlassungserklärung und für die Erstattung der Abmahnkosten

						Übermittlung einer Kopie der anwaltlichen Vollmacht anstelle des Originals

						Anzahl gleicher oder ähnlicher Abmahnungen („Massenabmahnung“)

						Verwendung von Textbausteinen/Mustertexten

						Räumliche Entfernung zwischen Abmahnendem und seinem Anwalt

						Abzielen auf reines Gebührenerzielungsinteresse

				

				Liegen einzelne dieser Aspekte vor, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Rechtsmissbrauch gegeben sein muss. Je mehr Punkte zutreffen, desto eher kann jedoch von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten ausgegangen werden.

				Im Hinblick auf das Phänomen der so genannten Massenabmahnungen ist zu sagen, dass bislang leider noch keine genaue Anzahl definiert wurde, an der man sich orientieren kann. Zum Teil werden bereits 12 gleichartige Abmahnungen als rechtswidrig betrachtet, andererseits müssen 200 Abmahnungen noch nicht zwingend als rechtswidrig einzustufen sein. Das Versenden von nahezu 1000 Abmahnungen innerhalb eines Jahres dürfte aber jedenfalls rechtswidrig sein.

				4.2 Zivilrechtliches Gerichtsverfahren

				Da die Abmahnung sozusagen die „gelbe Karte“, also eine letzte Warnung, darstellt, ist bei Scheitern einer außergerichtlichen Einigung nur noch der Gang zu Gericht möglich. Ein „Platzverweis“ in Form einer gerichtlichen Entscheidung auf dem Zivilrechtsweg ist dann regelmäßig die Folge. Gelangen Abmahnender und Abgemahnter nicht zu einer endgültigen Lösung der Sachlage, muss eine gerichtliche Klärung her. Das kann jedoch in unterschiedlicher Art und Weise passieren – je nachdem, wie die Parteien letztlich verblieben sind.

				Hierbei ist auch das zivilgerichtliche Verfahren vom Strafverfahren zu unterscheiden. Beim Erstgenannten stehen sich zwei Parteien gegenüber, beim Filesharing also der potenzielle Rechtsverletzer und der Rechteinhaber, und streiten über eventuelle Ansprüche des einen gegen den anderen. Der Staat ist hier lediglich in Person des Richters beteiligt. Im Rahmen eines Strafverfahrens wiederum erfüllt der Staat durch die Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft, Polizei) seine Aufgabe der Ahndung von Straftaten.

				Einstweilige Verfügung

				Im Bereich des Zivilrechts gibt es einen „normalen“ und einen schnellen Weg, zu einer gerichtlichen Entscheidung zu kommen. Reagiert der Abgemahnte z. B. nicht oder jedenfalls nicht rechtzeitig auf die Abmahnung, kann der Abmahnende mit seinem Anliegen vor Gericht ziehen. Da es sich bei Urheberrechtsstreitigkeiten regelmäßig um eilige Angelegenheiten handelt, da der vermeintliche Verstoß ja bereits begangen worden ist und theoretisch auch jederzeit erneut begangen werden kann, kann der Abmahnenden seinen Antrag auf Erlass einer so genannten einstweiligen Verfügung richten.

				Im Zuge dieses Verfahrens wird seitens des Gerichts nur summarisch, d. h. nicht abschließend, geprüft, ob die vom Abmahnenden vorgebrachten Argumente hinreichend nachvollziehbar sind und den Erlass einer einstweiligen Verfügung, zumeist auch noch ohne mündliche Verhandlung, rechtfertigen. Dazu bedarf es einer stringenten Darlegung des Sachverhalts sowie der Glaubhaftmachung bestimmter Tatsachen. Der Antragsteller muss also keine endgültigen Beweise erbringen, wie er das in einem „normalen“ Prozess tun müsste, es reichen aufgrund der Eilbedürftigkeit auch z. B. eidesstattliche Versicherungen von Zeugen.

				Sofern die Verfügung ohne mündliche Verhandlung erlassen wurde, steht dem Abgemahnten die Möglichkeit zu, dagegen Widerspruch einzulegen. Hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, ist die Berufung das Mittel der Wahl. Alternativ kann auch die Einleitung des „normalen“ Verfahrens (so genanntes „streitiges Verfahren“) erzwungen werden.

				Streitiges Verfahren

				Das streitige Verfahren ist nichts anderes als ein „ganz normales“ Gerichtsverfahren, wie es beispielsweise auch zur Durchsetzung von kaufrechtlichen Forderungen eingeleitet werden kann. Um das „normale“ Gerichtsverfahren jedoch sprachlich vom einstweiligen Verfügungsverfahren abzugrenzen, wird es in diesem Zusammenhang als „streitiges Verfahren“ bezeichnet. Dieses kann, wie gesagt, nach Erlass einer einstweiligen Verfügung durch den Abgemahnten erzwungen werden. Eine direkte Einleitung des streitigen Verfahrens ohne „Umweg“ über die einstweilige Verfügung kommt allerdings auch dann in Betracht, wenn etwa der Abgemahnte die geforderte Unterlassungserklärung abgegeben hat und sich mit dem Abmahnenden letztlich „nur“ noch über den Schadensersatz streitet. Dieser Aspekt ist dann nicht mehr so eilbedürftig, sodass hier auch direkt ein streitiges Verfahren eingeleitet werden kann.

				Im streitigen Verfahren reicht es im Gegensatz zum einstweiligen Verfügungsverfahren nicht mehr aus, dass der Abmahnende die von ihm behaupteten Tatsachen lediglich glaubhaft macht, er muss sie z. B. durch Zeugenaussagen, Belege o. ä. nachweisen können. Dies gilt im Grundsatz natürlich ebenso für den Abgemahnten, der seinerseits für die ihn günstigen Tatsachen Beweis erbringen muss. Unter dem Strich geht am Ende derjenige als Sieger des Rechtsstreits hervor, der keine entscheidenden Nachweise schuldig geblieben ist. Insofern gilt der alte Spruch „Recht haben und Recht bekommen“ nach wie vor. Denn durchsetzen lässt sich vor Gericht nur das, was man auch beweisen kann.

				Mahnverfahren

				Wenn die Angelegenheit nicht (mehr) so dringend ist, dass eine einstweilige Verfügung beantragt werden muss, kann vor Einleitung des streitigen Verfahrens auch ein Mahnbescheid beantragt werden. Das Mahnverfahren dient grundsätzlich dazu, einfache Sachverhalte bzw. eindeutige Forderungen (z. B. Schadensersatz wegen illegalem Filesharing) auf einfachem und schnellem Weg geltend zu machen. Auch im Mahnverfahren will das Gericht (noch) keine Nachweise o. ä. sehen. Es wird lediglich geprüft, ob der Antragsteller die grundlegenden Voraussetzungen zum Erlass eines Mahnbescheids einhält und die anfallenden Gerichtsgebühren zahlt. Hält der Antragsteller die aufgrund des stark automatisierten Mahnverfahrens sehr formellen Voraussetzungen ein, steht dem Erlass eines Mahnbescheids erst einmal nichts im Weg.

				Der Antragsgegner hat nach Zustellung des Mahnbescheids zwei Wochen Zeit, sich dagegen mittels Widerspruch zu wehren; dieser Widerspruch muss keine Begründung enthalten. Sofern ein fristgerechter Widerspruch erfolgt, geht die Sache in das streitige Verfahren über, sodass der geltend gemachte Anspruch näher begründet und entsprechende Beweise erbracht werden müssen.

				Wird kein rechtzeitiger Widerspruch eingelegt, so kann der Antragsteller nach den zwei Wochen einen Antrag auf Erlass des so genannten Vollstreckungsbescheids stellen. Auch gegen diesen kann sich der Antragsgegner innerhalb von zwei Wochen zur Wehr setzen, indem er Einspruch einlegt. Tut er dies fristgerecht, geht die Auseinandersetzung ebenfalls ins streitige Verfahren über (s. o.). Erfolgt kein Einspruch, wird der Vollstreckungsbescheid rechtskräftig. Das hat zur Folge, dass sich der Antragsgegner nur noch in Ausnahmefällen (z. B. arglistige Täuschung durch den Antragsteller) gegen den Vollstreckungsbescheid wehren kann. Der Antragsteller kann seinerseits diesen Bescheid als Grundlage eines Vollstreckungsauftrags verwenden, indem er beispielsweise den Gerichtsvollzieher mit der Pfändung beauftragt, das Konto des Antragsgegners oder gar dessen Gehalt pfänden lässt.

				Es existieren mehr Pfändungsmöglichkeiten, als man zunächst denken mag. Dazu zählen u.a.

				
						Arbeitseinkommen (Lohn-/Gehaltspfändung)

						Bausparverträge

						Bankguthaben (Kontopfändung), z. B. Girokonto, Sparbuch, Tagesgeld etc.

						Bedienungsgeld („Trinkgeld“)

						Bürgschaften

						Darlehensansprüche

						Dauerwohnrecht

						Erbansprüche/Pflichtteilsansprüche

						Domains

						Ansprüche gem. Gesellschaftsrecht, z. B. Stammeinlage einer GmbH

						Herausgabeansprüche

						Ansprüche aus Versicherungen, z. B. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung etc.

						Mietzahlungen, Mietkaution & Anspruch auf Erstattung von Nebenkostenzahlungen

						Kreditkartenverträge

						Künstlersozialkasse

						Leasingvertrag

						Lizenzvertrag

						Schadensersatzforderungen

						Schenkungsansprüche

						Schmerzensgeld

						Ansprüche auf Steuerrückerstattungen

						Vertragliche Ansprüche, z. B. aus Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag etc.

						Eigentumsansprüche (Wohnung, Haus, Grundstück)/Miteigen­tumsanteile

						Zugewinnausgleich

				

				Anhand dieser nicht abschließenden Auflistung lässt sich schon erahnen, dass einem Gläubiger viele verschiedene Möglichkeiten zur Seite stehen, um das geforderte Geld von seinem Schuldner einzutreiben. Allerdings ist vor der Einleitung von etwaigen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen das Vorhandensein eines so genannten „Titels“ notwendig. Dazu zählt u. a. ein rechtskräftiges Gerichtsurteil oder eben ein Vollstreckungsbescheid.

				„Fliegender Gerichtsstand“

				Bei Rechtsverstößen, die im Internet begangen werden, gibt es eine Besonderheit zu beachten, die verfahrensrechtlicher Natur ist. Das Schlagwort heißt hier: „fliegender Gerichtsstand“. Das bedeutet, dass sich die klagende Partei, also der Abmahnende, es sich sozusagen aussuchen kann, an welchem Ort er seine Klage gegen den Abgemahnten einreicht. Normalerweise gibt es bestimmte örtliche Zuständigkeiten für Zivilprozesse. Grundsatz: Es ist das Gericht an dem Ort zuständig, an dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Von dieser Regelung existieren diverse Ausnahmen, u. a. der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung. Findet also eine unerlaubte Handlung, wie etwa eine Körperverletzung, beispielsweise in Köln statt, so hat der Geschädigte die Möglichkeit, seine Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld auch vor dem zuständigen Gericht in Köln geltend zu machen. Und das selbst dann, wenn die Gegenpartei ihren Wohnort in Hamburg hat.

				Nun haben unerlaubte Onlinehandlungen, zu denen auch eine Urheberrechtsverletzung per Tauschbörsensoftware zählt, ihre Auswirkungen im Prinzip deutschlandweit. Das Medium Internet bringt es mit sich, dass eine online begangene Handlung generell von jedem Endgerät mit Internetzugang verübt werden kann. Und somit ist auch jedes deutsche Gericht prinzipiell örtlich zuständig. Das bedeutet, dass der Abmahnende einen gewissen strategischen Vorteil hat, denn er kann sich natürlich den Gerichtsort aussuchen, an dem er sich die besten Chancen ausrechnet, weil z. B. das dortige Gericht in vergleichbaren Fällen seine Rechtsauffassung teilt. Zwar hat man als beklagte Partei in einem Zivilrechtsstreit auch die Möglichkeit, sich gegen die Zuständigkeit eines Gerichts zur Wehr zu setzen. Allerdings stehen die Erfolgsaussichten hierbei nicht gut, denn der „fliegende Gerichtsstand“ ist weitgehend anerkannt. Es gibt zwar auch in diesem Bereich zum Teil unterschiedliche Gerichtsentscheidungen, allerdings spricht sich die wohl überwiegende Anzahl der Gerichte für eine Anwendbarkeit des „fliegenden Gerichtsstands“ auch in Filesharing-Sachen aus.

				4.3 Strafverfahren

				Anders als im Zivilverfahren macht im Strafverfahren nicht eine Partei Ansprüche gegen eine andere Partei geltend, wie etwa der Abmahnende gegenüber dem Abgemahnten, vielmehr wird der Strafanspruch des Staates durchgesetzt. Dabei vertritt der Staatsanwalt, wie es der Name schon erkennen lässt, die Seite des Staates und der Rechtsanwalt als Verteidiger die Interessen des Beschuldigten, dem eine Straftat zum Vorwurf gemacht wird. Es ist allerdings so, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur einseitig zu Lasten des Beschuldigten ermitteln darf. Sie muss vielmehr alle im jeweiligen Verfahren wichtigen Erkenntnisse ermitteln und berücksichtigen, und zwar unabhängig davon, ob diese für den Beschuldigten positiv oder negativ sind.

				Strafbares Handeln

				Zwar ist das illegale Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Inhalten nicht unter Strafe gestellt, aber – wie oben dargelegt – natürlich auf dem Zivilrechtswege z. B. durch eine Abmahnung sanktionierbar. Im Gegensatz dazu stellt das Bereitstellen von urheberrechtlich geschütztem Material beispielsweise in einer P2P-Tauschbörse sehr wohl eine strafbare Handlung dar. Dies ist durch das Urheberrechtsgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Zwar wandert wohl niemand ins Gefängnis, nur weil er den einen oder anderen Song bzw. Film mittels Filesharing heruntergeladen und – das ist der wichtige Aspekt dabei – gleichzeitig für andere zum Download bereitgestellt hat, allerdings können eventuelle Geldstrafen bisweilen sehr empfindlich ausfallen. Wenn man dann noch bedenkt, dass eine Verurteilung zur Zahlung einer Geldstrafe parallel zu einer zivilrechtlichen Abmahnung durch den Rechteinhaber erfolgen kann, ahnt man auch als juristischer Laie sehr schnell, dass sich legal erworbene Musik, Filme, E-Books und Software durchaus lohnen.

				Inzwischen ist die Einleitung eines Strafverfahrens für den Rechteinhaber nicht mehr unbedingt erforderlich, um an die Daten des Anschlussinhabers zu kommen. Allerdings hat der Rechteinhaber diese Möglichkeit nach wie vor. In aller Regel ist das Strafverfahren jedoch für ihn weitaus weniger interessant als der Zivilrechtsweg, weil ihm eine eventuelle Verurteilung keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt.

				Gewerbliches Vorgehen

				Insbesondere dann, wenn Filesharing „im großen Stil“ betrieben wird, wenn also die Festplatte sozusagen vor lauter illegalen Dateien nur so wimmelt, kann unter Umständen sogar ein „gewerbsmäßiges Handeln“ unterstellt werden. In einem solchen Fall wäre natürlich mit einer höheren Strafe zu rechnen.

				Durchsuchung/Beschlagnahme

				Bei Strafverfahren besteht immer die Möglichkeit, dass die Strafverfolgungsbehörden im Zuge der Ermittlungen u. a. auch eine Hausdurchsuchung bei verdächtigen Personen vornehmen und potenzielle Tatmittel einziehen.

				Nun ist das Tatmittel bei Urheberrechtsverletzungen mittels Filesharing u. a. der Computer des Verdächtigen sowie eventuell sonstige Zusatz-Hardware. Als solches kann der Computer im Zweifelsfall beschlagnahmt werden. Dafür müssen noch nicht einmal „tonnenweise“ Songs oder Filme per Filesharing getauscht worden sein, in Einzelfällen reicht bereits das unberechtigte Zugänglichmachen von urheberrechtlich geschützten Dokumenten via Internet für eine Beschlagnahmung aus.

			

		

	
		
			
				5 Praxistipps/Checklisten 

				Dieses Kapitel dient mehr als die vorherigen zur Orientierung im Alltag. Es lässt sich beispielsweise prima als schnelles Nachschlagewerk nutzen, um sich „mal eben“ einen Überblick über den Problemkreis Privatkopie zu verschaffen oder um nachzuschauen, welche Inhalte man zulässigerweise verwenden darf usw.

				Es gilt jedoch anzumerken, dass einige der nachfolgend angeführten Gesichtspunkte noch immer nicht abschließend geklärt sind, sodass jedenfalls diesbezüglich eine korrekte Einordnung nur durch einen Spezialisten erfolgen kann. Auf keinen Fall sollte man sich alleine auf die Checklisten verlassen, es ist immer angeraten, im Falle einer Abmahnung so bald wie möglich den Gang zum Rechtsanwalt anzutreten.

				5.1 Checkliste legale Inhalte

				Für die grundlegende Frage, unter welchen Voraussetzungen Inhalte zulässig im Sinne des Urheberrechts sind, gilt Folgendes:

				
						Eigene Inhalte: Dazu zählen selbstgeschriebene Texte, selbst aufgenommene Fotos, selbstkomponierte Musik, selbstgedrehte Videos usw.

						Fremde Inhalte: Diese dürfen dann verwendet werden, wenn eine Einwilligung für den konkreten Verwendungszeck vorliegt. Im Zweifel sollte die Einwilligung schriftlich erfolgen, damit im Streitfall ein Nachweis möglich ist.

						Inhalte ohne ausreichende Schaffenshöhe: Die Beurteilung der Schaffenshöhe ist nicht immer ganz einfach, so dass hier Vorsicht geboten ist. Die Einstufung sollte im Zweifel durch einen Fachmann erfolgen.

						„Gemeinfreie“ Inhalte: Zu den amtlichen oder auch so genannten „gemeinfreien Inhalten“ zählen z. B. Gesetzestexte oder auch Gerichtsentscheidungen. Derartige Werke dürfen ohne weiteres verwendet werden.

						Zitate: Diese dienen stets als Beleg der eigenen Leistung, sind besonders als Zitat zu kennzeichnen und müssen zwingend einen Quellennachweis enthalten.

						Ausnahmefälle: Für Pressespiegel, Unterrichtsmaterial oder auch Privatkopien bestehen Ausnahmevorschriften.

				

				5.2 Checkliste Privatkopie

				Für die Anfertigung von Privatkopien sind zwingend die nachfolgenden Aspekte zu beachten:

				
						Privater Zweck: 1:1-Kopien digitaler Inhalte dürfen nur zu privaten Zwecken angefertigt werden, also etwa zur Nutzung der selbstgebrannten Musik-CD im Autoradio oder der MP3-Kopie im MP3-Player. Eine öffentliche Aufführung oder das Bereitstellen im Internet ist hingegen tabu.

						Kopierschutz: Beim Kopiervorgang darf keine „geeignete technische Schutzmaßnahme“ ausgehebelt werden. Es kommt dabei darauf an, dass der betreffende Kopierschutz grundsätzlich „geeignet“ ist, also generell funktioniert. Es kommt nicht darauf an, ob es sich um einen digitalen oder einen analogen Kopierschutz handelt. Wenn z. B. eine Musik-CD am Computer abgespielt und über den analogen Anschluss der Soundkarte kopiert wird, erfolgt dabei keine Umgehung des digitalen Kopierschutzverfahrens.

						Herstellung: Es dürfen von keiner „offensichtlich rechtswidrigen hergestellten“ Vorlage Kopien erstellt werden. Die vom Onkel ausgeliehen Original-CD darf 1:1 vervielfältigt werden, solange hierbei kein Kopierschutz umgangen wird. Die digitale Kopie einer Video-DVD ist dagegen regelmäßig rechtswidrig, da diese normalerweise nicht ohne illegale Zusatzsoftware digital kopiert werden können.

						Zugänglichmachen: Es darf darüber hinaus auch keine „offensichtlich rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte“ Vorlage Verwendung finden, wie sie u. a. in Filesharing-Tauschbörsen zu finden sind. Stellt man eine Kopie der im Geschäft erworbenen Musik-CD her, ohne dabei einen Kopierschutz umgehen zu müssen, so ist dies eine zulässigerweise erstellte Kopiervorlage. Das gilt natürlich nicht für die Kopie eines aktuellen Kinofilms.

				

				Faustregel: Der Gratisdownload eines aktuellen Kinofilms ist offensichtlich rechtswidrig, die Aufnahme eines Songs aus dem (Internet-)Radio für den eigenen MP3-Player ist hingegen erlaubt.

				5.3 Checkliste Sicheres W-LAN

				Mithilfe der folgenden Checkliste kann die Sicherheit des eigenen Routers bzw. W-LAN-Netzes überprüft werden:

				
						Alternativen: W-LAN nur dann aktivieren, wenn es wirklich benötigt wird und es keine Alternativen dafür gibt! Beispielsweise könnte stattdessen ein Netzwerk via Stromleitung (so genanntes „D-LAN“) zum Einsatz kommen oder bei nur gelegentlicher Nutzung von drahtlosem Internetzugang das Smartphone oder Tablet verwendet werden.

						Verschlüsselung: Derzeit wird nur die für Router verfügbare Verschlüsselungsmethode „WPA2“ als ausreichend sicher angesehen. Ältere Methoden, wie etwa „WPA“ oder „WEP“, können mit geringem Aufwand überwunden werden und sind daher definitiv zu unsicher.

						Router-Kennwort: Nicht nur das Passwort für die Verschlüsselung, sondern auch das für den Zugang zum Router (Administratorkennwort) muss ebenfalls ausreichend sicher gestaltet sein. Auf keinen Fall dürfen die voreingestellten Standardpassworte weiter verwendet werden, es müssen individuell gewählte Passworte zum Einsatz kommen.

						Kennworttipps des BSI: Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet auf seinen Internetseiten zahlreiche nützliche Hinweise zur Absicherung des eigenen Computers bzw. Routers. Insbesondere die Hinweise für sichere Passworte sind sehr interessant und hilfereich. So sollte ein gutes Passwort mindestens acht Zeichen lang sein, je länger desto besser. Zudem sollte es, wenn möglich, aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen (wie z.B. „!§$%&“ o. ä.) bestehen. Namen bzw. Geburtsdaten von Bekannten und Verwandten sind hingegen tabu, ebenso wie der des Haustieres, von Lieblingsstars etc. Insgesamt sollten keine Begriffe verwendet werden, die sich in einem Wörterbuch finden. Auch die bloße Wiedergabe von Tastatur- oder sonstigen Mustern, wie etwa „12345“, „QWERTZUIOP“ oder „abcdefg“ o. ä., ist zu vermeiden. Das bloße Einfügen eines einfachen Satzzeichens oder einer Zahl macht aus einem schlechten Passwort noch lange kein gutes. Vielmehr ist hier Kreativität gefragt, indem z. B. die Anfangsbuchstaben der Worte eines bestimmten Satzes zu einem Passwort gebildet werden, sofern sich dieser Satz nicht allgemein, sondern lediglich von dem Betreffenden leicht merken lässt. Das Passwort sollte so kompliziert wie nötig, aber dennoch so einfach wie möglich zu merken sein.

						Netzwerkname: Jedem W-LAN kann eine eigene Kennung, die so genannte „SSID“ zugewiesen werden, um beispielsweise aus mehreren verfügbaren Netzwerken schneller das richtige herausfinden zu können. Allerdings sollte hierdurch nicht schon ein Hinweis auf den Inhaber dieses Netzwerks oder gar das Router-Kennwort gegeben werden. Im Idealfall sollte die SSID nicht vergeben bzw. durch Aktivierung der entsprechenden Router-Funktion unterdrückt werden.

						Zugangskontrolle: Die meisten Router bieten die Möglichkeit, eine Zugangskontrolle dergestalt einzurichten, dass der Zugriff auf das W-LAN grundsätzlich unterbunden ist und nur einzelnen, vorher festgelegten Computern, Smartphones etc. gestattet wird (so genannte „Access Control List“ oder kurz „ACL“). Dem Router werden also bestimmte Geräte als zugriffsberechtigt gekennzeichnet, sodass kein Dritter unberechtigterweise auf das W-LAN zugreifen kann.

						Aktualität: Nicht nur der eigene Computer bzw. das Betriebssystem und der Virenscanner, sondern auch der Router sind stets aktuell zu halten. Jedenfalls dann, wenn man von möglichen Fehlern in der Router-Software erfährt, muss gehandelt und für eine Aktualisierung gesorgt werden.

				

				5.4 Checkliste Abmahnung

				Ist der „Worst Case“ eingetreten und eine Abmahnung flattert ins Haus, sollten folgende Punkte beachtet werden:

				
						Sofortmaßnahme: Überprüfen des behaupteten Verstoßes, Aufbewahrung des Abmahnschreibens inklusive des Briefumschlags, Eingangsdatum und gesetzte Frist notieren!

						Abmahnberechtigung: Handelt es sich bei dem Abmahnenden um den Rechteinhaber?

						Vollmacht: Ist dem Abmahnschreiben eine Originalvollmacht des abmahnenden Rechtsanwalts beigefügt? Manche Gerichte stufen eine Abmahnung bereits dann als unzulässig ein, wenn eine solche Originalvollmacht fehlt.

						Frist: Hat der Abmahnende eine angemessene Zeit zur Reaktion vorgegeben? Eventuell kann/sollte um Fristverlängerung gebeten werden.

						Streitwert: Wird eine überhöhte Forderung geltend gemacht? Sind die Werte für Schadensersatz, Anwaltskosten etc. angemessen?

						Rechtsmissbrauch: Gibt es ein oder mehrere Anzeichen für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung?

						Zweifelsregelung: Rat bei Anwalt oder Verbraucherorganisation suchen!

				

				Ideal ist es natürlich, wenn es erst gar nicht zu einer Abmahnung kommt. Man sollte sich also vorausschauend schon so verhalten, dass man keinen Rechtsverstoß begeht. Ist aber das „Kind in den Brunnen gefallen“, dann sollte so bald wie möglich der Gang zum Rechtsanwalt angetreten werden. Zwar kann z. B. auch die Verbraucherzentrale fachmännische Tipps geben, sie kann allerdings keine Vertretung vornehmen, weder außergerichtlich, noch in einem eventuellen Gerichtsverfahren.

				5.5 Checkliste Fehlerquellen

				Bei Filesharing-Fällen bestehen theoretisch immer die gleichen oder zumindest ähnliche (potenzielle) Fehlerquellen. Gelingt es etwa, den Nachweis einer mangelhaften Anschriften- bzw. IP-Ermittlung zu führen, eine fehlende Abmahnberechtigung nachzuweisen oder zu belegen, dass der Abgemahnte alles ihm Mögliche und Erforderliche getan hat, um einen Urheberrechtsverstoß über seinen Internetanschluss zu unterbinden, bestehen gute Aussichten, mit einem „blauen Auge“ aus der Sache herauszukommen. Flattert eine Filesharing-Abmahnung ins Haus, sollte man diese also u. a. auf folgende Aspekte hin überprüfen:

				
						Abmahnberechtigung: Ist der Abmahnende überhaupt der Urheber bzw. Rechteinhaber des abgemahnten Werks? Kann etwa ein Filmverleih einen lückenlosen Rechteerwerb nachweisen?

						Vollmacht: Liegt dem Abmahnschreiben eine Originalvollmacht bei? Teile der Rechtsprechung stufen eine Abmahnung bei Fehlen des Vollmachtoriginals als unberechtigt ein. Die Abmahnung muss dann so bald wie möglich als unberechtigt zurückgewiesen werden. Dies führt aber u. U. lediglich zu einem zeitlichen Vorsprung und ist daher nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl.

						Tatzeitpunkt: Wird der genaue Zeitpunkt erwähnt, zu dem der Download erfolgt sein soll? Wo war der Abgemahnte an diesem Tag bzw. zu dieser Uhrzeit? Handelte es sich um einen Feiertag oder um ein Wochenende? Geschah der Download zur Tages- oder zur Nachtzeit bzw. während der normalen Arbeitszeit?

						Tätereigenschaft: Kann eventuell durch eidesstattliche Versicherungen von Familien-/Haushaltsmitgliedern nachgewiesen werden, dass der Abgemahnte nicht der Täter sein kann? Besteht Anlass zu der Annahme, dass Dritte über den Internetanschluss des Abgemahnten unberechtigt die Dateien heruntergeladen haben?

						Störereigenschaft: Auch wenn feststeht, dass der Abgemahnte nicht der Täter war, so kann er als Inhaber des Internetanschlusses zumindest als so genannter „Störer“ auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht regelmäßig nicht gegen ihn. Zudem ist die Störereigenschaft bzw. die damit verbundene Verantwortung z. B. gegenüber Familienangehörigen, Kindern oder Gästen des Hauses noch nicht eindeutig geklärt und im Einzelfall auch schwierig nachzuweisen.

						IP-Adresse: Bei der Ermittlung der IP-Adresse können diverse Fehler auftreten. Entgegen der Meinung der Seite der Abmahnenden, passiert dies wohl auch nicht selten. Da in aller Regel keine statischen, sondern dynamische IP-Adressen ermittelt werden, kann bereits die Asynchronität der Uhren im Rechner der protokollierenden Firma, des (später) Abgemahnten bzw. des betreffenden Internetserviceproviders zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Zudem kann sich auch ein schlichter Zahlendreher bei der IP-Adresse einschleichen, der dann zur Inanspruchnahme der falschen Person führt.

						Dateien: Zwar können die in Tauschbörsen im Umlauf befindlichen Dateien regelmäßig anhand von so genannten Hash-Werten eindeutig identifiziert werden. Allerdings ist es im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass ein falscher Hash-Wert im Spiel ist. Es könnte sich beispielsweise hinter der Datei mit der Bezeichnung „JamesBond-Skyfall.avi“ auch ein ganz anderer Inhalt verbergen, dem man nur diesen Dateinamen verpasst hat. Wichtiger wird dieser Aspekt bei so genannten Dateiarchiven, wie etwa „Skyfall.zip“. Hier kann es sich zum einen ebenfalls um einen anderen Inhalt und auch um einen anderen Dateityp handeln, zum anderen muss der Inhalt dieses ZIP-Archivs nicht dessen Bezeichnung entsprechen.

						IT-Sicherheit: Wie steht es um die Absicherung der EDV-Anlage des Abgemahnten? Wie ist der Computer bzw. der DSL-Router abgesichert? Werden nach wie vor die Standard-/Werkspassworte verwendet oder wurden sie durch eigene ersetzt? Wie sind die Passworte aufgebaut (Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen? Klein- und Großschreibung? Zeichenanzahl? Wechselintervall?)? Wurde der Computer bzw. der DSL-Router selbst oder durch eine EDV-Fachfirma eingerichtet?

						100-Euro-Grenze: Findet die so genannte „100-Euro-Grenze“ Anwendung? Um dies zu bejahen, muss eine erstmalige Abmahnung in einem einfach gelagerten Fall mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung im nicht geschäftlichen Verkehr vorliegen. Das Einordnen des jeweiligen Sachverhalts auf die einzelnen Merkmale ist nicht immer so einfach oder eindeutig zu bewerkstelligen, insbesondere die Frage der Unerheblichkeit der Rechtsverletzung ist höchst umstritten.

						Auskunftsanspruch: Hätte der Abmahnende überhaupt Auskunft vom jeweiligen Internetserviceprovider erhalten dürfen? Besteht gegebenenfalls noch die Möglichkeit, sich gegen den entsprechenden Gerichtsbeschluss zu wehren? Liegt die gesetzliche Voraussetzung des so genannten „gewerblichen Ausmaßes“ vor?

						Schadensersatz: Wie hoch ist der geforderte Schadensersatz? Befindet sich die Summe in einem akzeptablen Bereich oder erscheint sie überzogen? Kann etwa der Anschein eines Vorsatzes seitens des Abgemahnten entkräftet werden bzw. führt der Abmahnende Umstände an, die auf ein vorsätzliches Handeln schließen lassen?

						Einigung: Lassen sich eventuell Ansatzpunkte finden, um mit dem Abmahnenden über eine Absenkung der Schadensersatzsumme verhandeln? Nicht selten besteht Bereitschaft zu einer vergleichsweisen Einigung, oft jedoch nur nach hartnäckigem Verhandeln. In aller Regel werden pauschale Beträge gefordert, da eine konkrete Schadensberechnung u. a. auch eine exakte Auskunft des Abgemahnten erfordert – daher ist die Forderung einer Schadensersatzpauschale nicht durchweg als negativ, sondern zunächst einmal als Mittel der Vereinfachung anzusehen.

				

			

		

	
		
			
				6	Streitwerttabellen

				In diesem Abschnitt folgt eine stichpunktartige Auflistung von bisher ergangenen Gerichtsentscheidungen, wobei der Blick insbesondere auf den jeweiligen Streitwert fokussiert wird. Denn wie bereits ausgeführt (s. o. auf S. 61), wirkt sich dieser maßgeblich auf die vom Abgemahnten zu ersetzenden Rechtsanwaltsgebühren aus. Der Streitwert ist häufig mit der Höhe des Schadensersatzes in Form entgangener Lizenzgebühren bzw. entgangenen Gewinns gleichzusetzen, den der Abgemahnte aufgrund seiner Urheberrechtsverletzung an den Abmahnenden zu leisten hat. Dies gilt aber nicht zwangsläufig in jedem der genannten Fälle, bei der Ermittlung des endgültigen Streitwerts können auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen.

				Vorweg noch eine erläuternde Einleitung zu den in den Tabellen verwendeten Abkürzungen/Begriffen:

				
						AG = Amtsgericht

						LG = Landgericht

						OLG = Oberlandesgericht

						BGH = Bundesgerichtshof

						Gericht = erkennendes Gericht

						Az. = Aktenzeichen der Entscheidung

						Jahr = Jahr der Entscheidung

						Streitwert = gerichtlich festgesetzter Streitwert

						Inhalt = Streitgegenstand (welches bzw. wie viele Werke?)

						x Film(e) = komplette Filmwerke

						x Album / Alben = komplette Musikalben

						x Song(s) = einzelne Lieder

						x Hörbuch/Hörbücher = einzelne Hörbücher/Hörspiele

						x Game(s) = einzelne Computerspiele

						x Tool(s) = einzelne Anwenderprogramme

				

				6.1 Filmdateien

				
					
						
								
								Gericht

							
								
								Az.

							
								
								Jahr

							
								
								Streitwert

							
								
								Inhalt

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 345/09

							
								
								2009

							
								
								30 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Lübeck

							
								
								2 O 227/09

							
								
								2009

							
								
								20 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								AG Halle/Saale

							
								
								95 C 3258/09

							
								
								2010

							
								
								1 200 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 97/10

							
								
								2010

							
								
								30 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 321/10

							
								
								2010

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								33 O 90/10

							
								
								2010

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 509/10

							
								
								2010

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 795/10

							
								
								2010

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG München I

							
								
								21 O 1099/10

							
								
								2010

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Berlin

							
								
								16 O 433/10

							
								
								2011

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								310 O 367/10

							
								
								2011

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 763/10

							
								
								2011

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 771/09

							
								
								2011

							
								
								100 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								LG Magdeburg

							
								
								7 O 1337/10

							
								
								2011

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Film

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 W 278/11

							
								
								2011

							
								
								15 000 €

							
								
								1 Film

							
						

					
				

				6.2 Musikdateien

				
					
						
								
								Gericht

							
								
								Az.

							
								
								Jahr

							
								
								Streitwert

							
								
								Inhalt

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 139/06

							
								
								2006

							
								
								6 000 €

							
								
								1 Song

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 220/06

							
								
								2006

							
								
								15 000 €

							
								
								4 Songs

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 283/06

							
								
								2006

							
								
								10 000 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 150/06

							
								
								2006

							
								
								30 000 €

							
								
								3 Songs

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 266/06

							
								
								2006

							
								
								70 000 €

							
								
								7 Songs

							
						

						
								
								OLG Hamburg

							
								
								5 W 173/06

							
								
								2006

							
								
								10 000 €

							
								
								5 Songs

							
						

						
								
								OLG Hamburg

							
								
								5 W 173/06

							
								
								2006

							
								
								15 000 €

							
								
								10 Songs

							
						

						
								
								LG Frankfurt/Main

							
								
								2/3 O 19/07

							
								
								2007

							
								
								10 000 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 262/07

							
								
								2007

							
								
								10 000 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 10/07

							
								
								2007

							
								
								70 000 €

							
								
								7 Songs

							
						

						
								
								LG Stuttgart

							
								
								17 O 243/07

							
								
								2007

							
								
								60 000 €

							
								
								287 Songs

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 76/07

							
								
								2008

							
								
								20 000 €

							
								
								170 Songs

							
						

						
								
								AG Frankfurt/Main

							
								
								29 C 549/08

							
								
								2009

							
								
								10 000 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 134/09

							
								
								2009

							
								
								20 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 439/09

							
								
								2009

							
								
								25 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 889/08

							
								
								2009

							
								
								400 000 €

							
								
								964 Songs

							
						

						
								
								OLG Hamburg

							
								
								5 W 11/08

							
								
								2009

							
								
								4 280 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 U 101/09

							
								
								2009

							
								
								200 000 €

							
								
								964 Songs

							
						

						
								
								AG Aachen

							
								
								115 C 77/10

							
								
								2010

							
								
								3 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								AG Wildeshausen

							
								
								4 C 497/09

							
								
								2010

							
								
								1 200 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 51/10

							
								
								2010

							
								
								10 000 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 596/09

							
								
								2010

							
								
								10 000 €

							
								
								pro Song

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 350/10

							
								
								2010

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Hörbuch

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 596/09

							
								
								2010

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 241/09

							
								
								2010

							
								
								160 000 €

							
								
								543 Songs

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 237/09

							
								
								2010

							
								
								200 000 €

							
								
								1064 Songs

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 202/10

							
								
								2010

							
								
								400 000 €

							
								
								3749 Songs

							
						

						
								
								LG Magdeburg

							
								
								2 S 226/10

							
								
								2010

							
								
								5 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								OLG Frankfurt/Main

							
								
								11 U 52/07

							
								
								2010

							
								
								2 500 €

							
								
								1 Song

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 W 22/10

							
								
								2010

							
								
								20 000 €

							
								
								1 Hörbuch

							
						

						
								
								AG Elmshorn

							
								
								49 C 57/10

							
								
								2011

							
								
								2 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								AG Hamburg

							
								
								36a C 71/11

							
								
								2011

							
								
								6 000 €

							
								
								1 Song

							
						

						
								
								AG Hamburg

							
								
								36A C 172/10

							
								
								2011

							
								
								50 000 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								AG Pankow/Weißensee

							
								
								3 C 160/10

							
								
								2011

							
								
								275 €

							
								
								1 Album

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 68/10

							
								
								2011

							
								
								6 000 €

							
								
								5 Songs

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 73/11

							
								
								2011

							
								
								50 000 €

							
								
								5 Songs

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 68/10

							
								
								2011

							
								
								100 000 €

							
								
								275 Songs

							
						

						
								
								LG Düsseldorf

							
								
								12 O 256/10

							
								
								2011

							
								
								200 000 €

							
								
								1300 Songs

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 W 234/11

							
								
								2011

							
								
								3 000 €

							
								
								1 Song

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 W 44/11

							
								
								2011

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Album

							
						

					
				

				6.3 Software

				
					
						
								
								Gericht

							
								
								Az.

							
								
								Jahr

							
								
								Streitwert

							
								
								Inhalt

							
						

						
								
								LG Saarbrücken

							
								
								12 O 98/07

							
								
								2007

							
								
								15 000 €

							
								
								1 Game

							
						

						
								
								LG Bielefeld

							
								
								4 O 343/08

							
								
								2008

							
								
								30 000 €

							
								
								1 Game

							
						

						
								
								LG Frankenthal

							
								
								6 O 156/08

							
								
								2008

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Game

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 W 20/09

							
								
								2009

							
								
								15 000 €

							
								
								1 Tool

							
						

						
								
								AG Magdeburg

							
								
								140 C 2640/09

							
								
								2010

							
								
								20 000 €

							
								
								1 Tool

							
						

						
								
								AG Magdeburg

							
								
								140 C 2323/09

							
								
								2010

							
								
								30 000 €

							
								
								1 Tool

							
						

						
								
								LG Hamburg

							
								
								308 O 246/10

							
								
								2010

							
								
								20 000 €

							
								
								1 Game

							
						

						
								
								LG Köln

							
								
								28 O 508/10

							
								
								2010

							
								
								10 000 €

							
								
								1 Game

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 U 31/10

							
								
								2010

							
								
								20 000 €

							
								
								1 Tool

							
						

						
								
								OLG Köln

							
								
								6 W 165/11

							
								
								2011

							
								
								15 000 €

							
								
								1 Game

							
						

					
				

				6.4 Anmerkungen

				Die in den obigen Tabellen angegebenen Daten sind zunächst nach dem Erscheinungsjahr der jeweiligen Entscheidung sortiert, dann nach dem Gericht und zuletzt nach der Höhe des Streitwerts.

				Die aufgelisteten Gerichtsentscheidungen sollen einer ersten Orientierung dienen. Die Listen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, es existieren noch wesentlich mehr Urteile zu dieser Problematik. Aber „im Falle eines Falles“ kann man hier schon einmal nachschauen, wohin die Reise finanziell so gehen kann.

				6.5 Beispielrechnung Anwaltsgebühren

				Als Faustregel lässt sich sagen: Je höher der Streitwert, desto höher auch die Anwaltsgebühren. Um allerdings jeweils die tatsächlich anfallenden Gebühren zu ermitteln, gilt es einige Faktoren zu beachten. So haben Rechtsanwälte beispielsweise auch die Möglichkeit, bei einem Streitwert auf unterschiedlich hohe Gebühren zu kommen, da sie bei den einschlägigen Gebühren auch stets einen Faktor anzugeben haben, der wiederum in gewissen Grenzen variabel ist.

				Wenn für eine Filesharing-Abmahnung beispielsweise ein Streitwert von 5000 Euro angenommen wird, könnte die anwaltliche Kostennote für eine außergerichtliche Tätigkeit daher wie folgt aussehen:

				
					
						
								
								Streitwert: 5.000 Euro

							
								
								

							
						

						
								
								1,3 Geschäftsgebühr §§ 13, 14 RVG,
Nr. 2300 VV RVG:

							
								
								391,30 €

							
						

						
								
								Pauschale für Post und Telekommunikation,
Nr. 7002 VV RVG:

							
								
								20,00 €

							
						

						
								
								19 % Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG:

							
								
								78,15 €

							
						

						
								
								Gesamtbetrag:

							
								
								489,45 €

							
						

					
				

				Bei einem Streitwert in Höhe von 10 000 Euro gestaltet sich die Anwaltsrechnung hingegen etwa so:

				
					
						
								
								Streitwert: 10.000 Euro

							
								
						

						
								
								1,3 Geschäftsgebühr gem. §§ 13, 14 RVG,
Nr. 2300 VV RVG:

							
								
								631,80 €

							
						

						
								
								Pauschale für Post und Telekommunikation
Nr. 7002 VV RVG:

							
								
								20,00 €

							
						

						
								
								19 % Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG:

							
								
								123,84 €

							
						

						
								
								Gesamtbetrag:

							
								
								775,64 €

							
						

					
				

				Und bei einem Streitwert von 50 000 Euro steigt der Gesamtbetrag natürlich noch etwas mehr:

				
					
						
								
								Streitwert: 50 000 Euro

							
								
						

						
								
								1,3 Geschäftsgebühr §§ 13, 14 RVG,
Nr. 2300 VV RVG:

							
								
								1359,80 €

							
						

						
								
								Pauschale für Post und Telekommunikation
Nr. 7002 VV RVG:

							
								
								20,00 €

							
						

						
								
								19 % Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG:

							
								
								262,16 €

							
						

						
								
								Gesamtbetrag:

							
								
								1641,96 €

							
						

					
				

				Wie gesagt: Die obigen Beispiele beziehen sich auf die Abmahntätigkeit des Anwalts, also auf ein außergerichtliches Handeln. Wenn eine Filesharing-Sache vor Gericht geht, dann fallen zusätzliche Gebühren für die Tätigkeit vor Gericht an. Bei einem Streitwert in Höhe von 10 000 Euro würden aus den vorprozessualen 775,64 Euro dann insgesamt etwa 1800 Euro, denn es entsteht dann noch eine 1,3-Verfahrensgebühr (ca. 630 Euro), die jedoch anteilig auf die vorab schon entstandene Geschäftsgebühr angerechnet wird. Zudem entsteht eventuell eine 1,2-Terminsgebühr (ca. 580 Euro), sofern eine mündliche Verhandlung stattfindet. Unter Umständen kann auch noch eine weitere Gebühr hinzukommen, nämlich dann, wenn die Parteien einen Vergleich schließen. Die aufgrund der Einschaltung des Gerichts anfallenden Gerichtsgebühren (bei einem Streitwert von 10 000 Euro immerhin fast 600 Euro) sind dann ebenfalls vom Verlierer des Rechtsstreits zu entrichten.

				Der Faktor der Gebühren kann nun auch, je nach Schwierigkeit des jeweiligen Sachverhalts, herauf- oder herabgesetzt werden. Bei „1,3“ handelt es sich um den Mittelwert, der bei „normal schwierigen“ Fällen anzuwenden ist.

				Gerade in Bezug auf massenhaft verschickte Filesharing-Abmahnungen wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass diese Sache für den Abmahnenden gerade nicht schwierig, sondern im Gegenteil eher leicht ist, weil die Ermittlung des Sachverhalts und insbesondere der Daten des Internetanschlussinhabers und letztlich auch die rechtliche Bewertung der potenziellen Rechtsverletzung mit vergleichsweise wenig Aufwand verbunden ist. Die Vertreter dieser Ansicht halten dementsprechend auch eine Geschäftsgebühr mit einem Faktor 1,0 für ausreichend. Allerdings erkennt die überwiegende Anzahl deutscher Gerichte nach wie vor die Abrechnung einer 1,3-Geschäftsgebühr als völlig legitim an. In Bezug auf die gerichtlichen Gebühren kann dann ohnehin nicht mehr von „besonders einfachen“ Tätigkeiten ausgegangen werden.
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